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Zusammenfassung 

Frequenzen sind eine essentielle und knappe Ressource für eine Vielzahl an drahtlosen 

Anwendungen. Mobiler Breitbandzugang, Rundfunk und drahtlose Short Range De-

vices (wie Fernbedienungen für den Fernseher oder die Musikanlage) sind in der brei-

ten Öffentlichkeit bekannte Nutzungsbeispiele. Das Frequenzmanagement, welches 

primär die Festsetzung von Frequenznutzungsbestimmungen sowie die Zuteilung von 

Frequenznutzungsrechten umfasst, wird in Deutschland in erster Linie durch die Bun-

desnetzagentur wahrgenommen. Nach dem Telekommunikationsgesetz ist deren Han-

deln darauf ausgerichtet, Frequenzen einer effizienten Nutzung zuzuführen. Seit ge-

raumer Zeit sind nach dem Telekommunikationsgesetz eine Reihe von Maßnahmen 

möglich, um eine effiziente Nutzung von Frequenzen maßgeblich zu fördern. Hierzu 

zählen die Flexibilisierung der Frequenznutzungsrechte, die es ermöglicht, dass die 

effizienteste Technologie und Anwendung zum Einsatz kommt, sowie die Möglichkeit 

der Frequenzübertragung bzw. des Frequenzhandels, die eine Übertragung von Fre-

quenznutzungsrechten zur effizienteren Nutzung erlaubt. Frequenzauktionen sind ein 

weiteres Instrument, mit dem im Falle des Vorliegens von Knappheit für freie bzw. frei-

geräumte Frequenzen denjenigen die Nutzungsrechte zugeteilt werden, die diese am 

effizientesten nutzen können.  

Ein weiteres Frequenzmanagementinstrument wurde jüngst in den Vereinigten Staaten 

von Amerika implementiert, die so genannte „Incentive Auction“. Die Hauptzielsetzung 

ist eine Reallokation bestehender Frequenznutzungsrechte hin zu einer effizienteren 

Nutzung. In der im Mai 2016 gestarteten Auktion haben aktuelle Lizenznehmer von 

„Rundfunkfrequenzen“ die Möglichkeit, Frequenznutzungsrechte, UHF und VHF Fre-

quenzen, zu veräußern und alternative Frequenznutzer erhalten die Chance, diese für 

mobilen Breitbandzugang (5G) zu erwerben. Abhängig von Angebot und Nachfrage 

bestimmt sich hier der Preis. Damit einher geht parallel eine umfassende Reallokation 

der Frequenznutzungsrechte, sodass verbleibende Rundfunknutzungen und Nutzungen 

für mobilen Breitbandzugang weitgehend störungsfrei nebeneinander operieren kön-

nen. 

Das Ziel des vorliegenden Diskussionsbeitrages ist die Darstellung der Wesensart und 

der Bedeutung von Incentive Auctions als zusätzliches Element im Rahmen eines effek-

tiven Frequenzmanagements. 
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Summary 

Spectrum is an essential and scarce resource for a variety of wireless applications. 

Most prominent to the public are certainly mobile broadband access, broadcasting and 

wireless Short Range Devices, like the wireless remote control of a TV set or music 

players. Frequency management has a focus on the determination of usage conditions 

and the assignment of frequency user rights. In Germany the Bundesnetzagentur is the 

Spectrum Management Authority that is responsible for these issues. According to the 

German Telecommunications Act spectrum management shall implement the efficient 

usage of spectrum. A set of flexible management tools is already available to promote 

such an efficient allocation of spectrum holdings. Flexible user rights which enable ac-

tual users to select the most efficient technologies are such an arrangement. Spectrum 

trading and leasing are alternative means to promote efficient usage. Spectrum auc-

tions to assign high valuable and scarce spectrum in case of free or cleared user rights 

ensure that those receive spectrum user rights which can use them most efficiently.  

Incentive auctions are a new tool which is now applied in the United States of America. 

The main intention is to reallocate spectrum user rights to more efficient usage. In the 

incentive auction which started in May 2016 current licence holders using UHF and VHF 

frequencies for broadcasting services face the option to sell spectrum user rights. Alter-

native users mainly interested to use these frequency bands for mobile broadband ac-

cess or other 5G services face the option to buy UHF spectrum user rights. Depending 

on demand and supply the transfer price and amount is implicitly determined in the in-

centive auction. In parallel as a result spectrum reassignments and reallocations will 

happen which may also affect other spectrum right holders to ensure that spectrum us-

age for broadcasting and mobile broadband access happens with a limitation of mutual 

interference.  

The following paper discusses incentive auctions in their characteristics and importance 

as a new tool of spectrum management. The Incentive Auction in the United States of 

America received a strong attention.  
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1 Einleitung 

Frequenzen sind eine essentielle und knappe Ressource für eine Vielzahl an drahtlosen 

Anwendungen. Mobiler Breitbandzugang, Rundfunk und drahtlose Short Range De-

vices (wie  Fernbedienungen für den Fernseher oder die Musikanlage) sind in der brei-

ten Öffentlichkeit die wohl bekanntesten Nutzungsbeispiele. Das Frequenzmanage-

ment, welches primär die Festsetzung von Frequenznutzungsbestimmungen sowie die 

Zuteilung von Frequenznutzungsrechten umfasst, wird in Deutschland in erster Linie 

durch die Bundesnetzagentur wahrgenommen. Nach dem Telekommunikationsgesetz 

ist deren Handeln darauf ausgerichtet, Frequenzen einer effizienten Nutzung zuzufüh-

ren. Seit geraumer Zeit sind nach dem Telekommunikationsgesetz eine Reihe von 

Maßnahmen möglich, die effiziente Nutzung von Frequenzen maßgeblich zu fördern. 

Hierzu zählen die Flexibilisierung der Frequenznutzungsrechte, die es ermöglicht, dass 

die effizienteste Technologie und Anwendung zum Einsatz kommt, sowie die Möglich-

keit der Frequenzübertragung bzw. des Frequenzhandels, die eine Übertragung von 

Frequenznutzungsrechten zur effizienteren Nutzung erlaubt. Frequenzauktionen sind 

ein Verfahren, das im Falle des Vorliegens von Knappheit für freie bzw. freigeräumte 

Frequenzen denjenigen die Nutzungsrechte zuweist, die diese am effizientesten nutzen 

können.  

Ein weiteres Frequenzmanagementinstrument wurde jüngst in den Vereinigten Staaten 

von Amerika implementiert, die so genannte „Incentive-Auktion“. Die Hauptzielsetzung 

ist eine Reallokation bestehender Frequenznutzungsrechte hin zu einer effizienteren 

Nutzung. In der im Mai 2016 gestarteten Auktion haben aktuelle Lizenznehmer von 

„Rundfunkfrequenzen“ die Möglichkeit, Frequenznutzungsrechte, UHF und VHF Fre-

quenzen, zu veräußern und alternative Frequenznutzer haben die Möglichkeit, diese für 

mobilen Breitbandzugang ( beispielsweise 5G) zu erwerben. Abhängig von Angebot 

und Nachfrage bestimmt sich hier der Preis. Damit einher geht parallel eine umfassen-

de Reallokation der Frequenznutzungsrechte, sodass verbleibende Rundfunknutzungen 

und Nutzungen für mobilen Breitbandzugang weitgehend störungsfrei nebeneinander 

operieren können. 

Das Ziel des vorliegenden Diskussionsbeitrages ist die Darstellung der Wesensart und 

der Bedeutung von Incentive Auctions als zusätzliches Element im Rahmen eines effek-

tiven Frequenzmanagements. Die Incentive Auction in den Vereinigten Staaten von 

Amerika ist besonders im Blickwinkel.  

Die spezifischen Themen sind: 

 Prinzipien einer effektiven und flexiblen Frequenzregulierung (Kapitel 2) 

 Generelle Ausführungen  

 Ziele der Frequenzzuteilungen nach dem Telekommunikationsgesetz 
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 Incentive Auctions als ein weiteres Instrument des Frequenzmanagements (Ka-

pitel 3) 

 Grundlegende Erörterungen 

 Grundvoraussetzungen für die Durchführung einer Incentive-Auktion 

 Ausgestaltung einer Incentive-Auktion - Zu bestimmende Elemente eines Fre-

quenznutzungsrechtesystems im Rahmen einer Incentive-Auktion (Kapitel 4) 

 Auktionsdesigns zur Ausgestaltung einer Incentive-Auktion (Kapitel 5) 

 Generelle Ausführungen 

 Zu spezifizierende Elemente bei der Gestaltung eines angemessenen 

Auktionsdesigns 

 Die holländische Auktion in Puerto Rico 

 Die traditionelle Simultan Mehrstufige Auktion als Incentive-Auktion 

 Die jüngste Incentive-Auktion in den Vereinigten Staaten von Amerika 

 Fazit (Kapitel 6). 
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2 Prinzipien einer effektiven und flexiblen Frequenzregulierung1 

2.1 Generelle Ausführungen 

Jede Art von Flexibilisierung der Frequenzregulierung sollte darauf ausgerichtet sein, 

dass die knappe Ressource Frequenzen effizienter genutzt wird. Dies sollte seine Um-

setzung in den Frequenznutzungsbestimmungen, den Frequenzzuteilungsregeln, sowie 

den Übertragungsmöglichkeiten von Frequenznutzungsrechten und den jeweils rele-

vanten institutionellen Arrangements finden. Dies bedeutet beispielsweise, dass die 

Frequenznutzungen so wenig wie nötig beschränkt werden sollten, ferner, dass im Falle 

technologischer Entwicklungen, Frequenzübertragungen bzw. –zuteilungen für effizien-

tere Nutzungen möglich sind.  

Grundsätzlich gilt es ferner sicherzustellen, dass die Transaktionskosten bzw. die ad-

ministrativen Kosten insbesondere für die Frequenznutzer möglichst gering sein sollten. 

Dies impliziert beispielsweise, dass bürokratische Hemmnisse bei Frequenzübertra-

gungen gering sein sollten. Gleichzeitig sollte eine klare Informationsbasis für die inte-

ressierte Öffentlichkeit geschaffen sein, die es potentiellen Frequenznutzern erlaubt, zu 

eruieren, welches Frequenzspektrum für welche Nutzungen zur Verfügung steht, wer 

dieses gegenwärtig nutzt und welche Maßnahmen getroffen werden müssen, damit 

man entsprechende Frequenznutzungsrechte erwerben kann. Dies impliziert klar defi-

nierte Frequenznutzungsrechte für die Frequenzen.  

Neben der Zielsetzung, dass zu jedem Zeitpunkt derjenige über das Frequenznutzungs-

recht verfügen sollte, der die Frequenzen „am besten“ nutzen kann, sind bei der Fre-

quenzregulierung auch noch andere Aspekte zu berücksichtigen. Frequenznutzungen 

bedingen wechselseitige Beeinträchtigungen aufgrund von Interferenzen. Jedes Fre-

quenzallokationsregime hat diesem Aspekt Rechnung zu tragen. Auch öffentliche Be-

lange, die bei rein kommerziellen Allokationsverfahren außer Acht gelassen werden, 

sind zu beachten. Für den öffentlichen Rundfunk, das Militär, Behörden mit Sicherheits-

aufgaben etc. ist ein hinreichendes Frequenzspektrum bereitzustellen. Auch wettbe-

werbspolitische Belange sind von Bedeutung, wobei bei der Abwägung zwischen einer 

möglichen ex-ante und einer ex-post Regulierung die dadurch verursachten Transakti-

onskosten mit berücksichtigt werden sollten. Daneben sind auch internationale Bestim-

mungen und vertragliche Vereinbarungen beispielsweise im Rahmen der ITU, der 

CEPT oder aufgrund europäischer Richtlinien einzuhalten. Harmonisierungsentschei-

dungen von Frequenznutzungen (z.B. für LTE) bedeuten eine Einschränkung der Nut-

zungsmöglichkeiten, können aber durchaus eine effizientere Nutzung ermöglichen, weil 

dadurch Koordinationskosten gesenkt und internationale Nutzungen (z.B. internationa-

les Roaming im Mobilfunk) erst möglich werden. Dies verdeutlicht die Komplexität der 

                                                
 1 Siehe WIK-Consult (2005): Flexibilisierung der Frequenzregulierung, Studie für die Bundesnetzagen-

tur. 
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Thematik und welche Aspekte bei einer effizienten Frequenzregulierung zu berücksich-

tigen sind. 

Nachfolgend stellen wir die wichtigsten Prinzipien dar, die im Rahmen eines flexiblen 

Frequenzmanagements in der gegenwärtigen Praxis zu berücksichtigen sind. Diese 

Prinzipien sind auch mit Blick auf die Anwendung und Ausgestaltung einer Incentive-

Auktion maßgeblich. 

- Gewährleistung einer effizienten Nutzung des Frequenzspektrums: Angesichts der 

Knappheit der Ressource Frequenzen sollte die Frequenzregulierung darauf hin 

wirken, dass derjenige das Frequenznutzungsrecht für ein bestimmtes Frequenz-

spektrum innehat, der dieses ökonomisch am effizientesten nutzen kann. Zunächst 

bedingt dies die Wahl eines Auswahlverfahrens, welches demjenigen die Frequenz-

nutzung zuweist, der die höchste Zahlungsbereitschaft für die Nutzung der Fre-

quenz hat. Die Zahlungsbereitschaft entspricht dem Geldäquivalent der ökonomi-

schen Nutzung der Frequenzen. Ferner impliziert dies, dass es sich nicht lohnen 

darf, Frequenzen zu horten. Mit Blick auf den Frequenzhandel sollte somit auch 

vermieden werden, dass Frequenznutzungsrechte aus Spekulations- oder anderen 

strategischen Motiven heraus gehalten werden. Ferner sollten keine Eintrittsbarrie-

ren bestehen, die ökonomisch sinnvolle Nutzungen des Frequenzspektrums verhin-

dern. Dies bedeutet beispielsweise, dass die Frequenznutzungsgebühr nie höher 

sein sollte, als die entsprechenden Opportunitätskosten (der Wert einer alternativen 

Nutzung), welche dem Marktpreis entsprechen. Incentive Auctions sind ein weiteres 

Instrument einer Übertragung von Frequenznutzungsrechten hin zu einer effiziente-

ren Nutzung.  

- Schaffung von Investitions- und Innovationsanreizen: Die Frequenzregulierung soll-

te darauf ausgerichtet sein, die Investitionstätigkeit und die Innovationstätigkeit zu 

fördern. Mit Blick auf die Frequenznutzungsdauer bedeutet dies, dass diese hin-

reichend lang sein muss, damit sich die Investitionen amortisieren können. Ein Un-

ternehmen muss in hinreichendem Maße die Möglichkeit haben, Gewinn zu erwirt-

schaften. Hierbei ist auch darauf zu achten, dass durch die Frequenzregulierung die 

Gewinnpotentiale in spezifischen Bereichen nicht negativ tangiert werden. Eine Fre-

quenzübertragung im Wege einer Incentive-Auktion macht nur dann Sinn, wenn die 

Frequenzlaufzeiten hinreichend lang sind. Sofern die Restlaufzeiten aktueller Nutzer 

eher als kurz einzustufen sind, so bedarf es einer Verlängerung der Laufzeit über 

diesen Zeitrahmen hinaus.  

- Beachtung wettbewerbspolitischer Belange: Zielsetzung der Regulierungspolitik ist 

es, ein Marktergebnis mit möglichst wettbewerbsäquivalenten Preisen und einer 

Vielfalt an Diensten anzustreben. Nachhaltiger Wettbewerb ist in aller Regel nur bei 

infrastrukturbasiertem Wettbewerb möglich. Die Knappheit des Frequenzspektrums 

setzt hier Restriktionen, die gemeinhin nur eine oligopolistische Marktstruktur zulas-

sen. Die Frequenzvergabe sollte so erfolgen, dass im Rahmen des Möglichen eine 

möglichst kompetitive Marktstruktur resultiert. Dies bedeutet, dass mehrere Unter-

nehmen einen hinreichenden Umfang an Frequenznutzungsrechten erwerben. 
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- Diskriminierungsfreiheit: Frequenzregulierung sollte diskriminierungsfrei sein und 

nicht eine Gruppe von Frequenznutzern gegenüber einer anderen Gruppe ohne 

sachlich gerechtfertigten Grund bevorzugen. 

- Nachvollziehbarkeit und Transparenz: Jede einzelne Maßnahme im Rahmen der 

Frequenzregulierung sollte nachvollziehbar und transparent sein. 

- Praktikabilität: Die Maßnahmen der Frequenzregulierung sollten praktikabel sein, 

die Verhältnismäßigkeit des Verwaltungsaufwandes sollte gewahrt bleiben und die 

anfallenden Transaktionskosten sollten möglichst gering gehalten werden. Letzteres 

bedeutet insbesondere, dass institutionelle Hemmnisse für Frequenzhandel mög-

lichst gering ausfallen sollten.  

- Planungssicherheit: Die Frequenzregulierung sollte den Unternehmen Planungs-

sicherheit bescheren. Lizenzlaufzeiten sollten klar festgelegt werden, die Art der 

Nutzung des Frequenzspektrums sollte klar definiert sein. Mit Blick auf Frequenz-

handel bedeutet dies eine klare Definition der Frequenznutzungsrechte bzw. Nut-

zungsrechte zum Zeitpunkt der erstmaligen Zuteilung von behördlicher Seite an den 

Nutzer. Dies beinhaltet auch eine bestmögliche Klarstellung über die Handelbarkeit 

des zugewiesenen Frequenzspektrums. 

- Minimierung von Interferenzen: Die verschiedenartige Nutzung der Frequenzen 

kann zu wechselseitigen Störungen führen. Dies ist sowohl innerhalb des nationalen 

Territoriums möglich als auch in Grenzbereichen zu Nachbarstaaten. Interferenzen 

bedingen Einschränkungen in der Nutzung des Frequenzspektrums und verbunden 

mit diesen negativen externen Effekten sind ökonomische Ineffizienzen die Folge. 

(Beispielsweise müssen die Nutzer des GSM-Spektrums einen Kanal als so ge-

nannten Sicherheitsabstand zu dem benachbarten Nutzer des Frequenzspektrums 

einhalten.) Die Frequenzregulierung sollte darauf ausgerichtet sein, derartige Stö-

rungen zu vermeiden bzw. zu minimieren.  

- Kompatibilität mit der ursprünglichen Frequenzzuteilung: Die Regeln des Frequenz-

handels sollten in Einklang mit den ursprünglichen Vergabeverfahren sein. Bei-

spielsweise wäre es widersprüchlich, wenn im ursprünglichen Zuteilungsverfahren 

darauf geachtet wurde, dass alle Teilnehmer gleiche (nicht-diskriminierungsfreie) 

Chancen mit Blick auf den Erwerb eines bestimmten Frequenzumfanges haben, 

und dies durch einen sich anschließenden Frequenzhandel oder in Form einer 

Übertragung von Frequenznutzungsrechten als Ergebnis einer Incentive-Auktion 

konterkariert würde.  

- Zielsetzungen mit Blick auf das öffentliche Interesse: Es muss gewährleistet sein, 

dass für Rettungsdienste, Notrufe, Militär und andere Institutionen von herausra-

gendem öffentlichen Interesse in hinreichendem Maße Frequenzspektrum zur Ver-

fügung steht. Sofern bestimmte Arten der privaten Nutzung als meritorische Güter 

angesehen werden, sollte auch gewährleistet sein, dass dies durch die Frequenzre-

gulierung nicht konterkariert wird. Mit Blick auf die Fernsehlandschaft ist beispiels-

weise die Programmvielfalt ein zu beachtender Aspekt. Derartige Zielsetzungen dür-
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fen nicht durch eine Frequenzübertragung als Ergebnis einer Incentive Auction kon-

terkariert werden.  

- Beachtung internationaler Vereinbarungen über die Frequenznutzung: Mit Blick auf 

die Frequenznutzung bestehen internationale Vereinbarungen, die auf Ebene der 

ITU (International Telecommunication Union), der World Radio Conference, CEPT 

(The European Committee for Postal and Telecommunications Administrations) etc. 

getroffen werden. Diese sind rechtlich bindend und beschränken die Art der Fre-

quenznutzung.  

- Deckung der Verwaltungskosten: Dem ökonomischen Äquivalenzprinzip folgend, 

sollten die Verwaltungskosten, die bei der Frequenzregulierungsbehörde anfallen, 

gedeckt werden. Derartige Verwaltungskosten fallen beispielsweise bei der Zutei-

lung an, jedoch auch aufgrund des administrativen Aufwandes für die übergeordne-

te Frequenzregulierung (z.B. Aufstellung des Frequenznutzungsplans, Führung ei-

nes zentralen Registers der aktuellen Frequenznutzung, etc.).  

Diese Prinzipien sind bei der Erwägung eine Incentive-Auktion eventuell durchzuführen 

bzw. bei der faktischen Ausgestaltung des Designs einer Incentive-Auktion mit zu be-

achten.  

2.2 Ziele der Frequenzzuteilungen nach dem Telekommunikationsgesetz 

Ein primäres Ziel der Frequenzregulierung ist es, durch eine technologieneutrale Regu-

lierung den Wettbewerb im Bereich der Telekommunikation und leistungsfähige Tele-

kommunikationsinfrastrukturen zu fördern, sowie flächendeckend angemessene und 

ausreichende Dienstleistungen zu gewährleisten. Von den in §2 TKG spezifizierten Zie-

len ist bei der Vergabe von Funkfrequenzen insbesondere von Relevanz, dass eine 

derartige hoheitliche Aufgabe: 

 auf die Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs und die Förderung 

nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte der Telekommunikation im Bereich 

der Telekommunikationsdienste und -netze sowie der zugehörigen Einrichtun-

gen und Dienste, auch in der Fläche, abzielen soll,  

 effiziente Infrastrukturinvestitionen fördern und Innovationen unterstützen soll, 

 die Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien Nutzung von Frequenzen, 

auch unter Berücksichtigung der Belange des Rundfunks, gewährleisten soll.   

Zur Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien Nutzung von Frequenzen und 

unter Berücksichtigung der in §2 Abs. 2 TKG genannten weiteren Ziele werden der Fre-

quenzbereichszuweisungsplan und der Frequenznutzungsplan aufgestellt, Frequenzen 

zugeteilt und Frequenznutzungen überwacht. 

Frequenzen werden dann zugeteilt (vgl. §55 Abs. 5 TKG), wenn sie für die vorgesehene 

Nutzung im Frequenznutzungsplan ausgewiesen sind, sie verfügbar sind, die Verträg-
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lichkeit mit anderen Frequenznutzungen gegeben ist und eine effiziente und störungs-

freie Frequenznutzung durch den Antragsteller sichergestellt ist. Frequenzen werden in 

der Regel befristet zugeteilt, eine Verlängerung der Befristung ist möglich. Die Befris-

tung muss für den Dienst angemessen sein (vgl. §55 Abs. 8 TKG). 

Sofern eine Knappheit vorliegt (vgl. §55 Abs. 9 TKG) - für Frequenzzuteilungen sind 

nicht in ausreichendem Umfang verfügbare Frequenzen vorhanden oder für bestimmte 

Frequenzen sind mehrere Anträge gestellt worden - kann die Bundesnetzagentur ein 

spezifisches Vergabeverfahren nach §61 TKG festlegen. Hierbei ist grundsätzlich eine 

Versteigerung durchzuführen. Mit der Versteigerung soll festgestellt werden, welcher 

oder welche der Antragsteller am besten geeignet sind, die zu vergebenden Frequen-

zen effizient zu nutzen (§61 Abs. 4 TKG). Die von der Bundesnetzagentur festzulegen-

den Auktionsregeln müssen objektiv, nachvollziehbar und diskriminierungsfrei sein und 

die Belange kleiner und mittlerer Unternehmen berücksichtigen. Ferner kann die 

BNetzA ein Mindestgebot für die Teilnahme am Versteigerungsverfahren festsetzen.  

Nach §57 Abs. 8 ist eine Übertragung von Frequenzen möglich. Eine Änderung der 

Frequenzzuteilung ist unverzüglich bei der Bundesnetzagentur unter Vorlage entspre-

chender Nachweise in Textform zu beantragen, wenn: 

1) Frequenznutzungsrechte durch Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergehen 

sollen, 

2) Frequenzen auf ein verbundenes Unternehmen im Sinne von §15 des Aktienge-

setzes übertragen werden sollen, 

3) Frequenzen von einer natürlichen Person auf eine juristische Person, an der die 

natürliche Person beteiligt ist, übertragen werden sollen oder 

4) ein Erbe Frequenzen weiter nutzen will. 

In diesen Fällen können Frequenzen bis zur Entscheidung über den Änderungsantrag 

weiter genutzt werden. Dem Änderungsantrag ist zuzustimmen, wenn die Vorausset-

zungen für eine Frequenzzuteilung nach Absatz 5 vorliegen, eine Wettbewerbsverzer-

rung auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt nicht zu befürchten ist und eine 

effiziente und störungsfreie Frequenznutzung gewährleistet ist.  

Werden Frequenzzuteilungen nicht mehr genutzt, ist der Verzicht auf sie unverzüglich 

schriftlich zu erklären (§57 Abs. 5). Frequenzzuteilungen können zudem nach §63 TKG 

widerrufen werden, wenn nicht innerhalb eines Jahres nach der Frequenzzuteilung mit 

der Nutzung der zugeteilten Frequenz im Sinne des mit der Zuteilung verfolgten Zwecks 

begonnen wurde oder wenn die Frequenz länger als ein Jahr nicht im Sinne des mit der 

Zuteilung verfolgten Zwecks genutzt worden ist. 

Dies sind maßgebliche, gesetzliche Regelungen im Telekommunikationsgesetz, die bei 

einer Anwendung bzw. Ausgestaltung einer Incentive-Auktion mit zu beachten sind.  
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3 Incentive Auctions ein weiteres Instrument des Frequenzmana-

gements 

3.1 Incentive Auction – Grundlegende Erörterungen 

Frequenzauktionen sind nunmehr, seitdem sie in Europa erstmals 1996 in Deutschland 

bei der ERMES-Versteigerung angewendet wurden, ein bewährtes und effizientes Ver-

fahren für die Vergabe knapper Frequenznutzungsrechte. Sofern Frequenznutzungs-

rechte frei sind oder auslaufen, sind Auktionen ein regulierungsökonomisch angemes-

senes Verfahren, mittels dem eine Neuzuteilung der Frequenznutzungsrechte erfolgen 

kann.2 Mittlerweile werden sie in Europa für die Vergabe von Frequenzen für den Zu-

gang zu mobilem Breitband, kurz Mobilfunkfrequenzen primär verwendet. Dies belegt 

die nachfolgende Tabelle 1, welche die Vergabeverfahren für 800 MHz und 2,6 GHz in 

25 Ländern der Europäischen Union dokumentiert. Demnach kam in 21 Ländern eine 

Auktion zur Anwendung. Die traditionell Simultan Mehrstufige Auktion ist hierbei das 

prominenteste Design (13 Länder). In den anderen Ländern war die Kombinatorische 

Clock Auction das gewählte Auktionsformat (8 Länder). 

Tabelle 1:  Vergabeverfahren für die Zuteilung von 800 MHz und 2.6 GHz Fre-

quenzen in Europa (EU 25, 2007 – 2015) 

Zuteilungsverfahren 800 MHz 2.6 MHz 

Auktion – Kombinatori-
sche Clock Auction 

AT, DK, IE, NL, RO, SK, Sl 
(modified second price rule); UK 

(modified second price rule) 

AT, DK, NL, RO, SK, Sl (modi-
fied second price rule), UK 
(modified second price rule) 

Auktion - Traditionelle 
Simultan Mehrstufige 

Auktion 

BE,CZ, FI, DE, EE,EL, IT, LV, 
LT, PL, PT, ES, SE (+ switch-

ing) 

BE;CZ, Fl, DE, EL, IT, LV, LT 
(single item), PL, PT, ES, SK, 

SE (+ switching) 

Hybrides Vergabeverfah-
ren (Kombination von 

Auktion und Beauty Con-
test) 

ES, FR FR 

Beauty Contest HU HU 

Administrative Zuteilung LU LU 

Source: WIK-Consult, Cullen Data 

                                                
 2 Eine Auktion ist eine Markttransaktion auf der Basis expliziter Regeln, die eine Ressourcenallokation 

und Preise aufgrund eines Vergleichs von Geboten der Marktteilnehmer festlegt. Begrifflich basiert 
dieser Ausdruck auf dem lateinischen „augere“, welches in der wörtlichen Übersetzung „erhöhen“ be-
deutet. Die Höhe der Gebote korrespondiert gemeinhin mit der Höhe der Zahlungsbereitschaft und 
diese wiederum mit der ökonomischen Wertschätzung des Nutzers für die Ressource. Der zu zahlen-
de Preis wird durch die abgegebenen Gebote bestimmt. Dies muss nicht notwendigerweise das 
höchste Gebot sein. Abhängig von der genauen Ausgestaltung im Hinblick darauf, ob jeder nur ein-
malig ein Gebot abgeben darf, oder ob es sich um eine Mehrrundenauktion handelt, ob verschiedene 
Objekte gleichzeitig oder sequentiell vergeben werden etc. unterscheidet man eine Reihe von Aukti-
onstypen. 
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In Deutschland fanden seit 1996 sechs Frequenzversteigerungen statt. Die UMTS-

Auktion im Jahre 2000 erregte aufgrund des resultierenden Auktionserlöses von 50 

Mrd. Euro die größte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Gemein ist diesen Fre-

quenzauktionen, dass frei verfügbare Frequenznutzungsrechte, d.h. ungenutzte Fre-

quenzen für den relevanten Zeitraum der Erteilung des Frequenznutzungsrechtes, in 

der jeweiligen Versteigerung angeboten wurden. Somit dienten die Auktionen dazu, frei 

gewordene Frequenznutzungsrechte neu zuzuteilen. 

Nunmehr wurden in Puerto Rico und in den Vereinigten Staaten erstmals Incentive Auc-

tions durchgeführt. Die Incentive Auction unterscheidet sich von traditionellen Auktionen 

dadurch, dass Frequenzen bzw. Frequenznutzungsrechte versteigert werden, für die es 

bereits aufgrund einer historischen Zuteilung Nutzer gibt, welche aktuell und über den 

Zeitraum, welcher bei der Incentive Auction zur Disposition steht, über das Frequenz-

nutzungsrecht verfügen. Im Rahmen der Incentive Auction sollen gegenwärtige Inhaber 

der Frequenznutzungsrechte dazu bewogen werden, die Frequenznutzungsrechte an 

interessierte Dritte zu veräußern. Das Ziel der Incentive Auction ist somit eine durch die 

Verfahrensregeln bzw. das Design der Auktion bestimmte geordnete Weise der Fre-

quenznutzungsrechtsübertragung. Ursächlich für die Initiierung eines derartigen Trans-

fers ist die Einschätzung der Frequenzbehörden, dass die aktuelle Nutzung aufgrund 

der technischen Entwicklung und aufgrund der Marktentwicklung nicht mehr effizient ist. 

Gleichzeitig besteht die Erwartung der Frequenzbehörde, dass interessierte Dritte ge-

willt sind, für das Frequenznutzungsrecht einen Preis zu zahlen, bei welchem der aktu-

elle Nutzer gewillt ist, dass Frequenznutzungsrecht zu übertragen. Hierbei erfolgt die 

Übertragung freiwillig gegen ein Entgelt, welches sich gemäß den Versteigerungsregeln 

und dem Auktionsverlauf ergibt. Incentive Auctions generieren somit eine Handelsplatt-

form für die Übertragung von Frequenznutzungsrechten mit detailliert vorgegebenem 

Regelwerk (Incentive-Auktionsdesign), welche aktuelle und potentiell alternative Nutzer 

zum Zweck der Übertragung von Frequenznutzungsrechten zusammenbringt. Das Er-

gebnis der Incentive-Auktion mündet jedoch nicht zwangsläufig in der Übertragung ei-

nes Frequenznutzungsrechtes. 

Die wesentlichen Unterschiede der traditionellen Frequenzauktion und einer Incentive-

Auktion sind in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgelistet. 
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Tabelle 2: Traditionelle Frequenzversteigerung versus Incentive Auction 

Traditionelle Frequenzauktionen Incentive Auction 

Verfügbare Nutzungsrechte werden angeboten 

 Frequenzen sind aktuell ungenutzt 

 Frequenznutzungsrechte liefen/laufen aus 

 Frequenznutzungsrechte wurden zurückge-
geben oder entzogen 

Angebot an Frequenzen ist fest vorgegeben: Festset-
zung im Rahmen der Auktionsregeln durch die Fre-
quenzbehörde (d.h. BNetzA) 

 Fixe Anzahl an Frequenzblöcken, die an die 
Höchstbieter zugeteilt werden 

 Frequenzblöcke werden nur dann nicht neu 
zugeteilt, wenn kein Bieter bereit ist, den 
Mindestpreis zu zahlen 

Frequenznutzungsrechte werden aktuell genutzt und 
bei Einigung von potentiellen Nutzern und aktuellen 

Nutzern ggf. freiwillig übertragen  

Klar definierte Frequenznutzungsrechten, die für eine 
potentielle Frequenzübertragung angeboten werden. 

Incentive Auctions bestimmen den Transfer von aktu-
ellen Nutzungsrechten an alternative Nutzer endogen 
im Rahmen des Verfahrens 

Frequenznutzungsrechte werden übertragen:  

 sofern bei dem zu zahlenden Preis der Anbie-
ter gewillt ist, sein Nutzungsrecht aufzugeben  

 und Nachfrager bereit sind, diesen Preis zu 
zahlen 

Quelle: WIK 

3.2 Essentielle Voraussetzung für die Durchführung einer Incentive Auc-

tion 

Incentive Auctions sind ein komplementäres Frequenzmanagementinstrument zu bisher 

angewendeten ökonomischen Methoden wie traditionellen Frequenzauktionen, admi-

nistrativen Vergabeverfahren von Frequenznutzungsrechten, ökonomischen Anreizge-

bühren für die Frequenznutzung sowie der Möglichkeit des Frequenzhandels/-

übertragung bzw. des Leasings von Frequenznutzungsrechten. Aus regulierungsöko-

nomischen Erwägungen sollten derartige Incentive Auctions nur dann angewendet wer-

den, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

 Essentielle Grundvoraussetzung für die Durchführung einer Incentive-Auktion ist 

das Vorliegen einer Knappheit. Sofern die akute oder potentielle Nachfrage 

durch die Zuweisung alternativer freier Frequenznutzungsrechte befriedigt wer-

den kann, ist eine Incentive-Auktion nicht erforderlich. 

 Eine Incentive-Auktion kann nur dann stattfinden, wenn die aktuellen Nutzer das 

exklusive Frequenznutzungsrecht der spezifischen Frequenzbänder für den an-

visierten Zeitraum haben. 

 Incentive Auctions machen nur dann Sinn, wenn es starke Indizien dafür gibt, 

dass die aktuelle Frequenzzuteilung ineffizient ist. Anzeichen dafür können sein, 

dass ein Unternehmen bisher noch kein Netz ausgebaut hat, welches erforder-

lich wäre, um die Frequenzen zu nutzen. Die Nichtverfügbarkeit von Endkun-

dendiensten, welche die zugeteilten Frequenzen nutzen, kann ein weiteres Sig-

nal diesbezüglich sein. 
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 Es besteht eine hohe alternative Nachfrage nach den Frequenznutzungsrech-

ten, für die erwogen wird, diese in einer Incentive-Auktion anzubieten. Ferner 

sollte es Indizien dafür geben, dass die Wertschätzung bzw. Zahlungsbereit-

schaft („willingness-to-pay“) potentieller, alternativer Interessenten für den Er-

werb der Frequenznutzungsrechte hinreichend hoch ist, insbesondere in Relati-

on zu dem ökonomischen Wert, den die Frequenznutzungsrechte für die aktuel-

len Nutzer haben. Andernfalls ist nicht zu erwarten, dass es einen Preis gibt, bei 

dem die aktuellen Inhaber der Frequenznutzungsrechte gewillt sind, ihre Fre-

quenznutzungsrechte zu veräußern und im Gegenzug, andere Interessenten be-

reit sind, diesen Preis auch zu zahlen. 

 Es muss die grundsätzliche Bereitschaft der aktuellen Nutzer bestehen, die Fre-

quenznutzungsrechte für einen realisierbaren Preis zu veräußern. Die Motivati-

on, Frequenzen strategisch (weiterhin) zu horten, kann dem entgegenstehen. 

Sofern die Frequenzen essentiell für die Aufrechterhaltung des Geschäftsmo-

dells sind, kann der aktuelle Nutzer auch von daher grundsätzlich, d.h. unab-

hängig von dem gebotenen Preis, nicht gewillt sein, die Frequenzen zu veräu-

ßern. Staatliche Institutionen, beispielsweise das Militär, sind aufgrund institutio-

neller Gegebenheit ggf. „zu keinem Preis“ bereit, spezifische Frequenzen freiwil-

lig zu übertragen. Sofern dies die Ausgangslage ist, würde eine Incentive-

Auktion darin münden, dass der Status Quo erhalten bliebe. Allen betroffenen 

Parteien würden lediglich administrative Kosten entstehen.  

 Der ökonomische Wert der im Rahmen einer Incentive-Auktion zur Übertragung 

angebotenen Frequenznutzungsrechte muss signifikant sein, da die administra-

tiven Kosten der Durchführung einer Incentive-Auktion vergleichsweise hoch 

sein können. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Frequenznutzungsrech-

te in einem größeren Umfang versteigert werden, das Design der Auktion ver-

gleichsweise komplex ist und wie auch bei herkömmlichen, simultan mehrrundi-

gen Frequenzversteigerungen nicht unüblich, die Auktion mehrere Wochen oder 

Monate dauern kann. Ein hinreichend hoher ökonomischer Wert für Frequenzen 

besteht nur dann, wenn das resultierende Frequenznutzungsrecht für den Neu-

erwerber für eine hinreichend lange Zeit gewährt wird, sodass Investitionen, die 

typischerweise mit versunkenen Kosten einhergehen, amortisierbar sind. 

 Sofern Frequenznutzungsrechte aktuell nicht oder augenscheinlich ineffizient 

genutzt werden, ist zudem die Möglichkeit zu prüfen, ob Frequenzen widerrufen 

werden können. Eine Neuvergabe widerrufener Frequenznutzungsrechte ist ge-

gebenenfalls verfahrenstechnisch einfacher und würde zudem bedingen, dass 

der Staat die Auktionserlöse erhält. Ferner sollte geprüft werden, ob durch öko-

nomische Anreizgebühren für die Frequenznutzung der aktuelle Nutzer dazu 

bewogen werden kann, das betrachtete Frequenznutzungsrecht aufzugeben 

und ggf. stattdessen Frequenznutzungsrechte in anderen Frequenzlagen zu er-

werben. Nur dann, wenn diese beiden Optionen als nicht adäquat anzusehen 

sind, sollte eine Incentive-Auktion erwogen werden. 
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 Die aktuellen Frequenznutzungsrechte sollten nicht in naher Zukunft auslaufen. 

Andernfalls wäre es ggf. opportun erst dann die frei werdenden Frequenznut-

zungsrechte – im Fall von Knappheit im Wege einer Frequenzversteigerung – 

anzubieten. Dies erscheint geboten, da der Zeitraum der verbleibenden Nutzung 

für einen Business-Case eines alternativen Nutzers zu gering ist. Ein längerer 

Zeitraum würde allerdings verfahrenstechnische Probleme aufwerfen. In einer 

solchen Situation ist auch denkbar, dass die Frequenzbehörde vorzeitig, eine 

Versteigerung von Frequenznutzungsrechten für beispielsweise erst in zwei Jah-

ren verfügbare Frequenznutzungsrechte, durchführt. Sofern alternative Nutzer 

die Frequenznutzungsrechte erwerben, könnten diese dann mit den aktuellen 

Nutzern über eine mögliche Frequenzübertragung in Bezug auf die Übergangs-

periode verhandeln. 

 Frequenzhandel oder eine Frequenzübertragung muss aus Sicht der Frequenz-

behörde im konkreten Fall als problematisch oder nicht wirksam angesehen 

werden. Andernfalls erscheint diese Form des Wechsels der Frequenznutzungs-

rechte grundsätzlich mit geringerem administrativen Aufwand verbunden zu 

sein. Wettbewerbspolitische Belange können allerdings ggf. bei einer angemes-

sen ausgestalteten Incentive-Auktion besser adressiert werden als im Rahmen 

von individuellen Frequenzübertragungen. Eine Incentive-Auktion kann in spezi-

fischen Konstellationen das geordnete Verfahren der Frequenzübertragung sein. 

Insbesondere ist es im Rahmen von Incentive Auctions auch möglich, beste-

hende Frequenznutzungsbestimmungen zu modifizieren. Frequenzhandel be-

dingt gemeinhin, dass bestehende Frequenznutzungsbestimmungen weiterhin 

aufrechterhalten werden. Sofern in größerem Umfang Frequenzen für andere 

Nutzungszwecke veräußert werden, ist unter Umständen eine Reallokation be-

stehender Nutzungen in konkreten Frequenzlagen sinnvoll, um wechselseitige 

Nutzungsbeeinträchtigungen zu minimieren.  

 Eine Incentive-Auktion muss nach dem geltenden Rechtsrahmen zulässig sein. 

Incentive Auctions bedingen, dass der aktuelle Nutzer ein Entgelt für das ihm 

gewährte Frequenznutzungsrecht erhält. Zudem muss dieses hinreichend hoch 

sein, damit er einen Anreiz hat - also gewillt ist - das Frequenznutzungsrecht zu 

veräußern. Das Verfahren kann zur Folge haben, dass der Bund auf Staatsein-

nahmen implizit ganz oder teilweise verzichtet. Der Staat muss bereit sein, dies 

in Kauf zu nehmen. Gleichzeitig muss auch dies rechtlich zulässig sein. 

Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, dass die Incentive-Auktion als ein 

nachgelagertes Instrument des Frequenzmanagements angesehen werden sollte. So-

fern die nationale Frequenzregulierungsbehörde ein effizientes und effektives Fre-

quenzmanagementsystem implementiert hat, sind insbesondere die folgenden Instru-

mente Teil dieses Regimes: 

 Effiziente Verfahren der Frequenzzuteilungsmechanismen, bspw. Frequenzauk-

tionen bei knappen Frequenzen; 

 Effektives institutionelles Arrangement für Frequenzhandel und Leasing; 
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 Frequenzgebühren, die effektiv ökonomische Anreize für eine effiziente Nutzung 

der Frequenzen setzen, dadurch dass die Gebühren den Opportunitätskosten 

entsprechen. 

 Entzug der Frequenznutzungsrechte, sofern diese nicht effizient genutzt werden. 

Erst dann, wenn mittels dieser Instrumente das Ziel einer effizienten Frequenznutzung 

nicht implementiert werden kann bzw. wenn eines dieser Instrumente nicht angemes-

sen umgesetzt ist, sollte eine Incentive Auction erwogen werden. 
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4 Ausgestaltung einer Incentive Auction - Zu bestimmende Elemen-

te eines Frequenznutzungsrechtesystems im Rahmen einer In-

centive Auction  

Frequenznutzungsrechte unterliegen Frequenznutzungsbestimmungen. Während diese 

in der Vergangenheit in der Tendenz eher restriktiv waren, beispielsweise mit Blick auf 

vorgeschriebene Dienste, die mit diesen Frequenzen angeboten werden können, und 

ggf. sogar hinsichtlich der einzusetzenden Technologien, zielt die Liberalisierung der 

Frequenznutzungsrechte darauf ab, derartige Beschränkungen soweit wie möglich auf-

zuheben. Bei einer vollständigen Liberalisierung würden die Frequenznutzungsbestim-

mungen gänzlich unbeschränkt sein. Eine weitgehende Liberalisierung birgt in der Ten-

denz den Vorteil, dass die Frequenzen für die jeweils attraktivsten Anwendungen ver-

wendet werden. Mit anderen Worten, es existieren keine Vorgaben, die für bestimmte 

Anwendungen eine künstliche Verknappung schaffen. Dies würde ferner bedingen, 

dass für ökonomisch attraktive Anwendungen wie Mobilfunk oder Rundfunk tendenziell 

weniger Knappheit vorliegen würde, und somit der Wettbewerb in diesen Märkten mög-

licherweise intensiviert würde. Dem steht jedoch entgegen, dass flexible Nutzungen 

potentiell in erheblichem Maße Interferenzen bedingen können oder aber, dass eine 

internationale Harmonisierung von Frequenznutzbestimmungen in bestimmten Berei-

chen durchaus sinnvoll sein kann, um die grenzüberschreitende Nutzung von Diensten 

zu erlauben oder den freien Verkehr von Geräten zu ermöglichen. Wenngleich wohl 

definierte Nutzungsrechte so weit wie möglich nicht restriktiv sein sollten, so ist doch 

eine Reihe von Konventionen festzulegen.  

Jedes System von Frequenznutzungsrechten, welches auch als Rahmen bei Incentive-

Auktionen gilt, hat zumindest drei Dimensionen: 

 Das nutzbare Frequenzband; 

 Geographische Region, in der das Frequenzband genutzt werden kann; 

 Zeitraum, für den es nutzbar ist. 

Nachfolgende Tabelle 3 gibt einen genaueren Überblick über wesentliche Elemente, für 

die es bei den Frequenznutzungsbestimmungen einer Festlegung bedarf. 
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Tabelle 3: Zu definierende Elemente für die Frequenznutzung  

Elemente Ausgestaltung 

Charakter des Nutzungs-
rechtes der Frequenzen 

Festlegung der Handelbarkeit mit Blick auf das Frequenzspekt-
rum, geographische Abgrenzung, Feldstärke. Veränderung der 
Nutzung im Rahmen der ITU-Bestimmungen. Möglichkeit Lea-
sing-Verträgen abzuschließen. 

Art der Lizenz 
Festlegungen hinsichtlich der möglichen Teilung des zugeteilten 
Frequenzspektrums in handelbare Einheiten, Handelbarkeit von 
Frequenzen, die staatlichen Institutionen zugeteilt wurden. 

Bestimmung der Methode 
der Übertragung 

Die Frequenzregulierungsbehörde legt den Mechanismus der 
Übertragung fest; Beantragung eines intendierten Handels, der 
von der Bundesnetzagentur zu genehmigen ist; freie Übertrag-
barkeit mit Erklärung, dass alle Bedingungen eingehalten wur-
den. 

Übertragung der Nutzung 
Registrierung der aktuellen Frequenznutzung in einer zentralen 
Datenbank der Frequenzregulierungsbehörde. 

Aggregation/Zerlegung 

Ist eine solche erlaubt oder nicht? Ein Verbot kann bei-
spielsweise für den Fall vorliegen, dass sie für eine bestimmte Art 
der öffentlichen Nutzung (z.B. militärische Nutzung) aus-
schließlich reserviert ist. 

Dauer 
Festlegung, wie lange das Frequenzspektrum genutzt werden 
kann; Festlegung des Zeitraums innerhalb dessen Handel mög-
lich ist.  

Technische Parameter Setzung von technischen Parametern 

Methode zur Veränderung 
der Interferenzparameter 

Maßstäbe über Verhandlungen unter den Frequenznutzern und 
Festlegung der Rolle der Frequenzregulierungsbehörden als 
Schiedsrichter. 

Beschränkung mit Blick 
auf die anwendbare 

Technologie bzw. Service 

Veränderungen der Nutzung im Rahmen von ITU-
Vereinbarungen und Übereinkommen auf europäischer Ebene. 

Einhaltung der Frequenz-
nutzungsbedingungen 

Sicherstellung, dass die Frequenznutzungsbedingungen und die 
damit einhergehenden Verpflichtungen eingehalten werden. 

Prozess, um Interferenz-
probleme zu lösen 

Primat der privaten Verhandlungslösung in Abweichung von ge-
setzten Normen und Standards mit Blick auf Interferenzen. 

Quelle: dti, Review of Radio Spectrum Management (2002), S. 116, WIK-Consult 

Im Detail führt die Radio Spectrum Policy Group zu dem Thema Frequenznutzungs-

rechte nachfolgende Parameter an:3 

                                                
 3 RSPG04-54 Rev. (final) – The RSPG Option on secondary trading of rights to use radio spectrum, 

November 19, 2004. Attachment to Annex I – Rights and obligations. 
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 Regulatorische bzw. administrative Verpflichtungen 

 Netzaufbauverpflichtungen 

 Qualitätsverpflichtungen mit Blick auf Service 

 Verpflichtung zur gemeinsamen Nutzung der Infrastruktur (z.B. Roaming) 

 Minimalstandards für Dienste (z.B. standortbasierte Dienste, breitbandi-

ge Datenübertragung, Videotelefonie, etc.) 

 Zugang von Dritten zur Netzinfrastruktur 

 Öffentliche Netzwerkverpflichtungen 

 Soziale Aspekte und Universaldienstverpflichtungen (z.B. Dienste für 

behinderte Personen) 

 Gesundheitsschutzbestimmungen 

 Schutz der Umwelt (z.B. Infrastruktur-Sharing, Tarnung von Antennen) 

 Verhinderung des Diebstahls von mobilen Funkgeräten. 

 Verpflichtungen, die von dem Inhaber des Frequenznutzungsrechtes im Rah-

men des Vergabeprozesses eingegangen worden sind. 

 Technische Anforderungen der Nutzung 

 Verpflichtung aufgrund von Rundfunkregulierung, umzusetzenden 

CEPT/ECC-Entscheidungen/EU-Richtlinien und nationalen Frequenz-

nutzungsplänen (Dienste, Systeme, Anwendungen, technische Be-

schränkungen, Kompatibilitätskriterien, und Nutzungskriterien). 

 Diese Verpflichtungen resultieren aus dem Bedürfnis, Frequenznutzung 

für das Wohl der Rundfunkkommunikation der Gesellschaft zu optimie-

ren. 

 Diese Verpflichtungen beinhalten insbesondere Beschränkungen, um In-

terferenzen gering zu halten (d.h. power limitations, spectrum masks, 

DFS, power control). 

 Chanelling arrangements (einschließlich Paarung von Frequenzen) und essenti-

elle Erfordernisse, um eine effiziente Nutzung des Frequenzspektrums zu ge-

währleisten. 

 Zahlungen für die Frequenznutzung 

 Administrative Gebühren, um die Kosten der Frequenzregulierung der 

Frequenzregulierungsbehörde abzudecken 

 Ökonomische Anreizgebühren (sog. Adminstrative Incentive Pricing). 
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 Informationen über die Nutzung 

 Bereitstellung von Informationen für die nationalen Frequenzregulie-

rungsbehörden und die Öffentlichkeit (z.B. EFIS Datenbank siehe 

http://www.efis.dk/) 

 Verpflichtung zur Aufdeckung von Luftschnittstellen. 

 Weitere technische Bedingungen, welche die Frequenznutzung einschränken 

 Verpflichtung, bei der Übertragung spezifische technische Spezifikatio-

nen zu erfüllen, wie Kanalbreite, duty cycles etc. 

 Beschränkung des Nutzungsrechtes auf Zeitperioden („time slots“) 

 Verpflichtung der koordinierten Nutzung beim Auftreten von Interferen-

zen. 

http://www.efis.dk/
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5 Designs zur Ausgestaltung einer Incentive Auction 

5.1 Generelle Ausführungen4  

Die Versteigerung der Frequenzen sollte schließlich darin münden, dass diejenigen, die 

Frequenznutzungsrechte erhalten, die durch ihre Nutzung den höchsten volkswirt-

schaftlichen Nutzen generieren. Dies sollte dazu führen, dass eine Vielfalt an Endpro-

dukten zu niedrigen Preisen resultiert. Der angebotene Dienst sollte einfach nutzbar 

sein, erschwinglich und von hoher Qualität.  

In einer Incentive Auction wird zum einen ein Angebot an Frequenznutzungsrechten 

von aktuellen Nutzern generiert und die Nachfrager bestimmen durch ihr Biet-Verhalten, 

welchen Preis sie gewillt sind, zu zahlen. Ziel ist es das Angebot und Nachfrage mitei-

nander kompatibel sind.   

Mit Blick auf Incentive-Auktionen sollte das Ergebnis der Frequenzauktion eine Über-

tragung der Frequenznutzungsrechte für diejenigen Frequenzen sein, die von alternati-

ven Interessenten ökonomisch effizienter genutzt werden können.  

In der Tendenz bewirkt die Beachtung der nachfolgend angeführten Prinzipien, dass ein 

derartiges Ergebnis erzielt wird. Sofern unvermeidliche Zielkonflikte bei der Umsetzung 

zwischen den einzelnen Prinzipien entstehen, ist eine Abwägung in der Weise vorzu-

nehmen, dass die übergeordnete Zielsetzung einer effizienten Nutzung am besten er-

füllt wird.  

 Für die Auktionsteilnehmer sollten Anreize geschaffen werden, in einer Weise zu 

bieten, so dass letztendlich eine volkswirtschaftlich effiziente Nutzung der Fre-

quenzen erfolgt. Die Incentive Auction sollte eine Übertragung der Frequenznut-

zungsrechte von bisherigen Nutzern auf alternative zukünftige Nutzer bewirken, 

wenn die alternativen Nutzer die Frequenzen effizienter nutzen können. Bei ei-

ner Incentive Auction sollten die potentiellen Verkäufer einer Frequenzübertra-

gung durch ihr Biet-Verhalten zustimmen, wenn der Preis den ökonomischen 

Wert ihrer Nutzung übersteigt. Gleichzeitig sollten potentiell Interessierte an 

Frequenznutzungsrechten gewillt sein, einen Preis zu zahlen, der den ökonomi-

schen Wert ihrer Nutzung nicht übersteigt. 

 Ein Auktionsdesign sollte so gestaltet sein, dass wettbewerblichen Belangen 

hinreichend Rechnung getragen wird. Dies bedeutet insbesondere, dass ein 

Entstehen von marktbeherrschenden Stellungen verhindert wird (bspw. mittels 

Spektrumskappen). Die Förderung von infrastrukturbasiertem Wettbewerb ist ei-

ne weitere Zielsetzung, die bei der Frequenzzuteilung bzw. Frequenzübertra-

gung beachtet werden sollte. Dieser ist nachhaltiger als reiner Dienstwettbewerb 

                                                
 4 Siehe hierzu auch Nett, L. und U. Stumpf (2011): Neue Verfahren für Frequenzauktionen: Konzeptio-

nelle Ansätze und international Erfahrungen, WIK-Diskussionsbeitrag 360, November 2011. 



  Incentive Auctions als ein neues Instrument des Frequenzmanagements  19 

und erfordert geringere regulatorische Eingriffe, da er im Idealfall selbsttragend 

ist. 

 Das Risiko des Winner’s Curse5, welches insbesondere für die potentiellen 

Neuerwerber (Käufer) der Frequenznutzungsrechte gilt, sollte so gering wie 

möglich gehalten werden. Frequenzen, die für den gleichen Zweck genutzt wer-

den, haben in der Tendenz für alle Unternehmen faktisch einen annähernd 

gleich hohen Wert (common value). Die Bestimmung dieses Wertes unterliegt 

jedoch der Ungewissheit. Hierbei kann es zu individuell unterschiedlichen Über-

schätzungen des ökonomischen Wertes kommen. In einer Auktion erhält derje-

nige den Zuschlag, der das höchste Gebot abgibt. Die Höhe der Gebote ent-

spricht gemeinhin der betriebswirtschaftlichen Wertschätzung. Damit geht das 

Frequenznutzungsrecht grundsätzlich an denjenigen, der den Wert am stärksten 

überschätzt. Sofern in einer Auktion Informationen generiert werden, sodass un-

realistische Erwartungen über den Wert der Frequenznutzungsrechte revidiert 

werden, ist dies zu begrüßen. Bei Geboten und entsprechenden Zahlungsver-

pflichtungen, die weit über den tatsächlichen wirtschaftlichen Wert hinaus ge-

hen, droht im Anschluss ein Konkurs des Unternehmens oder es kommt zumin-

dest zu einer verminderten Investition in die Netzinfrastruktur mit daran anknüp-

fenden negativen volkswirtschaftlichen Implikationen. 

 Das Auktionsdesign sollte einen Anreiz für möglichst viele potentielle Interessen-

ten schaffen, an der Auktion teilzunehmen. Dies gilt mit Blick auf Incentive-

Auktionen sowohl für potentielle Käufer als auch für potentielle Veräußerer von 

Nutzungsrechten. Nur auf diese Weise ist gewährleistet, dass für alle zur Dispo-

sition stehenden Frequenzblöcke eine ökonomische Überprüfung erfolgt, ob die-

se effizient genutzt werden. Eine Incentive Auction steht somit diesbezüglich vor 

einer besonderen Herausforderung. Damit wird der Biet-Wettbewerb erhöht, so-

dass in der Tendenz eher Preise erzielt werden, die dem Marktwert der Nut-

zungsrechte für die Frequenzblöcke entsprechen. 

 Frequenzblöcke, sollten vom Umfang und der Größe her so gestaltet sein, dass 

mögliche Ineffizienzen wie beispielsweise eine Fragmentierung der Frequenz-

nutzungsrechte verhindert werden. Gleiches gilt ggf. für die Frage der regionalen 

Separierung von Frequenznutzungsrechten. 

 Andererseits sollten die angebotenen Frequenzblöcke in möglichst kleinen Ein-

heiten angeboten werden, damit alle frequenzökonomisch denkbaren, effizien-

ten Frequenzzuteilungen ermöglicht werden.  

 Alle dispositiven Frequenzblöcke sollten im Rahmen einer Versteigerung ange-

boten werden. Damit wird eine künstliche Verknappung der Ressource vermie-

den und die Unternehmen haben die Möglichkeit, für das bevorzugte Frequenz-

portfolio zu bieten.  

                                                
 5  Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Winner%27s_curse. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Winner%27s_curse
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 Bei der Versteigerung mehrerer Frequenzpakete in unterschiedlichen räumli-

chen Regionen oder aber unterschiedlichen Frequenzlagen sollten diese so 

festgelegt sein, dass die Bieter in ihrem Biet-Verhalten Wertinterdependenzen 

angemessen mitberücksichtigen und zum Ausdruck bringen können. 

 Ein Auktionsdesign sollte fair und transparent sein. Transparenz sollte insbe-

sondere dahingehend gewährleistet sein, dass die Auswahlentscheidung für alle 

Auktionsteilnehmer, sowohl für die Käufer als auch für die Verkäufer, nachvoll-

ziehbar ist.  

 Ein Auktionsdesign sollte für die Teilnehmer hinreichend verständlich sein, so-

dass selbige angemessene Biet-Strategien entwickeln können und nicht abge-

schreckt werden, an der Auktion teilzunehmen. 

 Eine schnelle und kosteneffektive Durchführung sollte möglich sein, sodass die 

mit der Frequenzversteigerung verbundenen Transaktionskosten gering sind. 

 Eine Preisdiskriminierung sollte vermieden werden. Eine Preisdiskriminierung 

liegt dann vor, wenn signifikant unterschiedliche Preise für an sich homogene 

Frequenzblöcke zu entrichten sind. 

 Manipulationsmöglichkeiten sollten ebenso wie abgestimmtes Verhalten wei-

testgehend ausgeschlossen werden. Abgestimmtes Verhalten kann das Ergeb-

nis der Auktion beeinflussen. Insbesondere kann dies zu niedrigeren Einnahmen 

für den Auktionator führen. 

 Sofern möglich, sollte das Auktionsdesign verhindern, dass die gegenwärtigen 

Nutzer von erfolgreichen Erwerbern der Frequenznutzungsrechte einen unge-

rechtfertigt hohen Preis fordern, der sich dann nachträglich negativ auf die effizi-

ente Nutzung der Frequenzen auswirkt.  

 Von zentraler Bedeutung ist auch, dass die Behörde klar definierte Regeln für al-

le wesentlichen Elemente der Auktion festlegt und sich auch an diese hält. Dies 

macht es insbesondere erforderlich, Regeln für den Fall festzulegen, dass Auk-

tionsteilnehmer miteinander verbundene Unternehmen sind, eine Konsolidierung 

auftritt oder aber Unternehmen für die Auktion nicht antreten.  

5.2 Zu spezifizierende Elemente bei der Gestaltung eines angemessenen 

Auktionsdesigns 

Frequenzen stellen eine knappe natürliche Ressource dar, die für die beispielsweise für 

die Bereitstellung von mobilen elektronischen Kommunikationsdiensten oder anderen 

drahtlosen Anwendungen wie Satellitendienste oder Betriebsfunk von zentraler Bedeu-

tung sind. Das verfügbare Spektrum ist häufig begrenzt. Konkret tritt Knappheit dann 

auf, wenn die Nachfrage nach den verfügbaren Frequenzen das Angebot übersteigt. In 

diesem Fall ist es notwendig, ein Auswahlverfahren anzuwenden, das die Knappheitssi-

tuation löst.  
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Um eine effiziente Frequenzzuteilung zu erreichen, empfiehlt sich die Anwendung von 

Marktmechanismen. In solchen Verfahren wird über den Marktpreis und die individuelle 

Zahlungsbereitschaft entschieden, wer die Frequenznutzungsrechte erhält. Aus regulie-

rungsökonomischer Sicht ist eine Auktion das angemessene Verfahren, um eine Fre-

quenzzuteilung in Knappheitssituationen vorzunehmen. Auch nach dem Telekommuni-

kationsgesetz wird einer Auktion bei Knappheit von Frequenzen der Vorrang einge-

räumt. Eine Auktion ist nach McAfee und McMillan (1987, S. 700)6 eine Markttransakti-

on auf der Basis expliziter Regeln, die eine Ressourcenallokation und Preissetzung 

aufgrund eines Vergleichs von Geboten der Marktteilnehmer vornimmt Die Höhe der 

Gebote korrespondiert gemeinhin mit der Höhe der Zahlungsbereitschaft und diese 

wiederum mit der ökonomischen Wertschätzung des Nutzers für die Ressource. Der zu 

zahlende Preis wird durch die abgegebenen Gebote bestimmt. Dies muss nicht not-

wendigerweise das höchste Gebot sein. Als ökonomisch legitimierte Alternativen bieten 

sich Zahlungsregeln an, nach denen die Opportunitätskosten zu entrichten sind. Im Fall 

der Versteigerung eines Auktionsobjektes entspricht dies dem zweithöchsten geboten 

Preis bzw. dem Minimalgebot, sofern kein alternatives Gebot abgegeben wurde. 

Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Auktionstypen, die sich in einer Fülle von De-

tails unterscheiden können. Nicht alle Auktionsdesigns enden notwendigerweise mit 

dem gleichen Ergebnis. Vielmehr können scheinbar kleine Unterschiede einen wesent-

lichen Einfluss auf das Auktionsergebnis haben. Auktionsdesigns können sich in den 

folgenden Aspekten unterscheiden: 

 Auktionsformat bzw. Auktionstyp;  

 detaillierte Regeln des Versteigerungsverfahrens;  

 administrative Umsetzung des Versteigerungsverfahrens. 

Das Auktionsformat bestimmt sich im Wesentlichen durch die nachfolgenden Kriterien: 

 einrundige oder mehrrundige Auktion;  

 offene oder verdeckte Gebote; 

 gleichzeitige Versteigerung mehrerer Objekte oder getrennte bzw. sequentielle 

Versteigerung mehrerer Objekte. 

 Kann für eine Kombination von Objekten ein einziges Gebot abgegeben werden 

(kombinatorische Auktion) oder erfolgt für ein Auktionsobjekt jeweils ein separa-

tes Gebot? 

 Welcher Preis ist nach Ende der Auktion von den Auktionsteilnehmern zu ent-

richten? 

                                                
 6 McAfee, R.P., McMillan, J. (1987): Auctions and bidding, Journal of Economic Literature Vol. XXV, S. 

699-738. 
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 Detaillierte Elemente eines Versteigerungsdesigns beinhalten beispielsweise:  

 Biet-Rechte eines Auktionsteilnehmers zu Beginn der Auktion; 

 Aktivitätsregeln in einer Auktion, welche festlegen, wie aktiv ein Auktionsteil-

nehmer bieten muss, um keine Bietrechte zu verlieren; 

 Mindestinkremente, welche vorgeben, um welchen Betrag ein geltendes 

Höchstgebot mindestens überboten werden muss, damit es als (valides) Gebot 

gewertet wird.  

 Können in einer Auktion die Gebote frei gewählt werden oder erfolgt ein Click-

Box-Bidding? Im Falle von Click-Box-Bidding wird durch vorgezeichnete Felder 

(Buttons) genau vorgeben, welche Beträge geboten werden können. 

 Haben Auktionsteilnehmer die Möglichkeit während einer Auktion Gebote zu-

rückzuziehen? 

 Können Auktionsteilnehmer während einer Auktion ausgeschlossen werden? 

 Sind Vorauszahlungen für die Teilnahme bzw. eingeräumte Biet-Berechtigungen 

notwendig? 

 Sind Bankgarantien zu erbringen? 

 Etc. 

Bei der administrativen Umsetzung sind insbesondere nachfolgend angeführte Aspekte 

zu adressieren: 

 Wann findet die Auktion statt? 

 Wer (autorisierte Personen) darf wann welche Gebote abgeben? 

 Wie werden Auktionsteilnehmer über den Anfang und das Ende einer Auktion in-

formiert? 

 Welche Verantwortlichkeiten bestehen mit Blick auf die Durchführung der Aukti-

on? 

 Wird die Auktion elektronisch mittels einer Auktionssoftware, in Papierform oder 

über Fax durchgeführt?  

 Welche Maßnahmen werden getroffen, um zu verhindern, dass Unbefugte die 

Auktion stören?  

 Welche Kommunikationsmöglichkeiten (z.B. über ein Telefon) bestehen zwi-

schen Auktionator und den Bietern während der Auktion? 

 Findet die Auktion dezentral oder an einem klar festgelegten Ort (z.B. Gebäude 

der Bundesnetzagentur in Mainz) statt?  
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Zugegebenermaßen sind die Grenzen zwischen den obigen drei Kategorien fließend. 

Wesentlich bei der Bestimmung des Auktionsdesigns ist letztendlich, dass alle essenti-

ellen Elemente klar spezifiziert sind.  

5.3 Die holländische Auktion in Puerto Rico7 

Preferred Communication Systems, Inc. und North Sight Communications, Inc. signali-

sierten ihre Bereitschaft, 9,15 MHz in der Frequenzlage 800 MHz im Bereich der Regi-

on Puerto Rico und US Virgin Island zu veräußern. Dies sind Frequenzen, welche für 

mobilen Breitbandzugang genutzt werden können. Daneben gab es 3 Mobilfunknetzbe-

treiber: Claro und ATT mit jeweils 26 MHz und Sprint mit 4.85 MHz im 800 MHz Fre-

quenzband. Die Frequenzen sollten als Ganzes, als ein Frequenzblock, angeboten 

werden. Das Auktionsdesign entspricht einer holländischen Auktion. Startpunkt ist ein 

„hoher“ Eröffnungspreis, der in diesem Fall dem gleichen Wert entspricht, den die FCC 

in der 600 MHz Frequenzauktion für Puerto Rico angesetzt hat. Sofern keiner der zuge-

lassenen potentiellen Käufer bereit ist, diesen Preis zu bieten, wird der Preis in Inkre-

menten solange gesenkt, bis ein Käufer den aktuell in der Auktion gesetzten Preis 

durch die Abgabe eines (Kauf-)Gebotes akzeptiert. Bei einer Absenkung des Preises ist 

jedoch zuvor die Zustimmung des Verkäufers einzuholen, dass dieser bereit ist, zu die-

sem (geringeren) Preis den Frequenzblock zu veräußern. Sofern die Auktionsteilneh-

mer, d.h. in diesem Fall die potentiellen Käufer risiko-avers sind, ist tendenziell ein ho-

her Preis zu erwarten sowie eine effiziente Zuteilung.  

Ein Kaufinteressent ist hierbei zwei strategischen Unsicherheiten ausgesetzt:  

 bei welchem Preis ist ein Mitbieter gewillt, ein Kaufgebot abzugeben 

 Bei welchem Preis sind die aktuellen Frequenznutzungsrechtsinhaber nicht 

mehr gewillt, die Frequenznutzungsrechte zu veräußern. 

5.4 Die traditionelle Simultan Mehrstufige Auktion als Incentive Auction 

Auch die traditionell simultan mehrstufige Auktion kann prinzipiell in ihrem Auktionsdes-

ign modifiziert werden, sodass sie als Incentive Auction zum Einsatz kommen kann. Die 

wesentliche Modifikation einer derartigen Auktion könnte beispielsweise darin bestehen, 

dass die zugelassenen Bieter nicht nur die potentiellen Neuerwerber der Frequenznut-

zungsrechte umfassen, sondern auch diejenigen, die aktuell bzw. für den Vergabezeit-

raum (zumindest teilweise) das Frequenznutzungsrecht haben. Alle können in der Fre-

quenzauktion gemäß ihren Biet-Berechtigungen im Rahmen der Frequenzauktionsre-

geln aktiv mitbieten. Der Höchstbieter erhält am Ende der Frequenzauktion das Fre-

quenznutzungsrecht in der festgesetzten Weise. Sofern der bisherige Nutzungsrechtin-

                                                
 7 Gemäß den Ausführungen im Policy Tracker (2015): Puerto Rico goes Dutch for spectrum auction, Dc 

07, 2015 by David Yip: 
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haber Höchstbieter ist, behält er weiterhin sein Nutzungsrecht. Wenn ein alternatives 

Unternehmen Höchstbieter ist, wird an dieses das Nutzungsrecht übertragen. Derjeni-

ge, der bisher das Nutzungsrecht innehatte, erhält eine Kompensationszahlung gemäß 

den Regeln der Incentive Auction. Es sei an dieser Stelle natürlich bemerkt, dass es 

sich hierbei nur um eine Grobcharakterisierung der für den spezifischen Fall in allen 

Details auszugestaltenden Auktion mit den korrespondierenden Regeln wie beispiels-

weise Aktivitätsregel, Regeln zu Frequenzblöcken, Mindestinkrement-Regel etc. han-

delt. Ob ein derartiges Auktionsdesign für eine Incentive Auction sinnvoll ist, wird an 

dieser Stelle nicht im Detail erörtert.  

5.5 Incentive Auction in den Vereinigten Staaten von Amerika 

5.5.1 Grundsätzliche Ausführungen  

Die Incentive Auction wird von der Federal Communications Commission (FCC) in den 

Vereinigten Staaten von Amerika als ein wesentlicher Teil der Anstrengungen der FCC 

angesehen, die aktuelle Nachfrage nach Frequenzen für mobilen Breitbandzugang und 

damit auch für 5G zu bedienen. Die Incentive Auction ist ein Mechanismus, aktuelle 

Lizenznehmer freiwillig dazu zu bewegen, innehabende Frequenznutzungsrechte im 

Gegenzug für eine monetäre Zahlung an alternative Nutzer abzugeben. Ursprünglich 

beschrieben im Nationalen Breitbandplan 2010 und im Jahre 2012 vom Kongress auto-

risiert, werden die Marktkräfte dazu instrumentalisiert, die aktuelle Nutzung von zuge-

teilten Frequenzen für Rundfunk mit der zunehmenden Nachfrage nach derartigen Fre-

quenzen für die Bereitstellung von Video- und Breitbanddiensten in Einklang zu brin-

gen. Die Auktion startete am 29 März 2016 und firmiert unter der Bezeichnung „Auction 

1000“ (Diese beinhaltet die „Auction 1001“ und „Auction 1002“). 

Die rechtliche Grundlage für die Durchführung einer Incentive Auction wurde durch den 

sogenannten „Spectrum Act“ im Jahre 2012 geschaffen.8 Durch diesen wurde die FCC 

damit beauftragt, eine Incentive Auction durchzuführen, welche aktuell für Rundfunk 

genutztes Spektrum beinhaltet. In einer Reihe von Entscheidungen hat die FCC die 

Regeln und Politik für die Incentive Auktion festgelegt. Einige wesentliche Berichte und 

Verfügungen der FCC werden nachfolgend aufgelistet. 

 Broadcast incentive auction scheduled to begin on March 29, 2016: Procedures 

for competitive bidding in auction 1000, including initial clearing target determi-

nation, qualifying to bid, and bidding in auctions 1001 (reverse) and 1002 (for-

ward), AU Docket No. 14-252, GN Docket No. 12-268, WT Docket No. 12-269, 

MB Docket No. 15-146 Released: August 11, 2015. 

                                                
 8 See Middle Class Tax Relief and Job Creation Act of 2012, Pub. L. No. 112-96, §§ 6402 (codified at 

47 U.S.C. § 309(j)(8)(G)), 6403 (codified at 47 U.S.C. § 1452), 126 Stat. 156 (2012) (Spectrum Act); 
Incentive Auction R&O, 29 FCC Rcd at 6569, para. 1. 
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 Incentive Auction R&O, 29 FCC Rcd at 6569. 

 Channel Sharing Report and Order, the Mobile Spectrum Holdings R&O, and 

the ISIX (inter service interference) Order and Further Notice. See Innovation in 

the Broadcast Television Bands: Allocations, Channel Sharing and Improve-

ments to VHF, ET Docket No. 10-235, Report and Order, 27 FCC Rcd 4616 

(2012) (Channel Sharing Report and Order). 

 Mobile Spectrum Holdings R&O, 29 FCC Rcd 6133; Expanding the Economic 

and Innovation Opportunities of Spectrum Through Incentive Auctions, GN 

Docket No. 12-268, Second Report and Order and Further Notice of Proposed 

Rulemaking, 29 FCC Rcd 13071 (2014) (ISIX Order and Further Notice) (as ap-

plicable, we refer below separately to the ISIX Order and ISIX Further Notice). 

Auf einer speziell eingerichteten Homepage https://www.fcc.gov/about-fcc/fcc-

initiatives/incentive-auctions werden umfangreiche Informationen bereitgestellt, welche 

die relevanten Dokumente und Erklärungen der Incentive Auction auch in Form von 

Videos umfasst. Die nachfolgenden Darstellungen der amerikanischen Incentive Auc-

tion beruhen auf den Dokumenten, die dort zu finden sind. Die Darstellung hier beinhal-

tet wesentliche Elemente der Incentive Auction, erhebt jedoch nicht den Anspruch 

sämtliche Details des komplexen Regelwerks zu beschreiben. 

Die Incentive Auction in den Vereinigten Staaten von Amerika besteht aus zwei separa-

ten Auktionen: 

 Der Reverse Auction („Auction 1001“) und 

 Der Forward Auction („Auction 1002“). 

Die Incentive Auction besteht (potentiell) aus mehreren Phasen, in der jeweils zunächst 

eine Reverse Auction und dann eine Forward Auction durchgeführt wird. Sofern bereits 

in der ersten Phase das Ergebnis der Reverse Auction mit dem Resultat der Forward 

Auction gemäß der geltenden Phasen-Stoppregel kompatibel ist, endet die Incentive 

Auction bereits nach der ersten Phase. Andernfalls beginnt die nächste Phase mit der 

Reverse Auction und der daran anschließenden Forward Auction. Es schließt sich je-

weils eine erneute Phase dieser Art an, bis das Ergebnis der Reverse Auction mit dem 

Ergebnis der Forward Auction kompatibel ist.  

Reverse Auction: In der Reverse Auction geben nur die aktuellen Lizenznehmer ein 

Gebot ab. Diese bieten nicht einen Preis, sondern die Aufgabe eines Frequenznut-

zungsrechtes bei den geltenden Preisniveaus an. In der Reverse Auction wird ermittelt, 

in welchem Umfang aktuelle Rundfunkfrequenznutzer bereit sind, bei einem vorgege-

benen Preisniveau Frequenznutzungsrechte aufzugeben. Aktuelle Nutzer von UHF (Ult-

ra High Frequency) und VHF (Very High Frequency) Frequenzbänder haben verschie-

dene Optionen: UHF Frequenznutzungsrechtsinhaber können entweder einen Wechsel 

zu High-VHF oder Low-VHF Frequenzbändern oder aber die bedingungslose Veräuße-

https://www.fcc.gov/about-fcc/fcc-initiatives/incentive-auctions
https://www.fcc.gov/about-fcc/fcc-initiatives/incentive-auctions
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rung des UHF-Bandes zu dem vorgegebenen Preis wählen. Der Startwert für die erste 

Phase wird von der FCC festgelegt. (Sofern weitere Phasen notwendig sind, werden 

diese Preise für die dann folgenden Phasen jeweils nach unten angepasst.) Aktuelle 

Frequenznutzungsrechteinhaber im VHF Band können entweder von High-VHF zu Low-

VHF wechseln oder das entsprechende Frequenzband bedingungslos bei gegebenem 

Preis aufgeben. Ausgehend von diesen Angeboten aktueller Frequenznutzungsrechts-

inhaber bestimmt die FCC mittels eines Optimierungsprogramms, wieviel Frequenzblö-

cke im UHF-Band für mobilen Breitbandzugang weitgehend ohne Nutzungsbeschrän-

kungen angeboten werden können. Damit einher geht eine vorläufig intendierte Verla-

gerung von Frequenznutzungsrechten für diejenigen, die nicht bereit sind ihre Fre-

quenznutzungsrechte aufzugeben oder aber Verlagerungen ins oder innerhalb des 

VHF-Bandes angeboten haben. Diese Verlagerung erfolgt derart, dass die wechselsei-

tigen Interferenzbeeinträchtigungen möglichst gering sind, und die Qualität der anbiet-

baren Frequenzblöcke im UHF-Band möglichst hoch ist. Damit einher geht die Nut-

zungsbeeinträchtigung der Frequenzblöcke aufgrund der intendierten Zuteilung für eine 

andere Nutzung und verbleibender bestehender Nutzungen.  

Das Ergebnis der Reverse Auction ist ein Umfang an Frequenzpaketen à 2x5 MHz im 

UHF-Band in 416 Partial Economic Areas (PEAs – siehe Abbildung 1), der bei den vor-

gegebenen Preisen angeboten wird und ein Erlös, der in der Forward Auction insge-

samt mindestens erzielt werden muss, um diejenigen zu entschädigen, die bei dem 

geltenden Preisniveau einen Umfang an Frequenznutzungsrechten aufzugeben bereit 

sind. Gleichzeitig muss die Summe der Gebote so hoch sein, dass zusätzlich die admi-

nistrativen Kosten der Entwicklung und Durchführung der Auktion gedeckt werden, 

ebenso  die Kosten für die Verlagerung von Frequenzen als auch potentielle Kosten für 

anderweitige Beeinträchtigungen.  
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Abbildung 1:  FCC - Partial Economic Areas (PEA) 

 

 

 

Quelle: FCC, https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-14-759A4.pdf download date: 4.07.2016. 

Forward Auction: In der Forward Auction werden die in der Reverse Auction sich erge-

benden Frequenzblöcke zunächst abstrakt à 2x5 MHz für die verschiedenen PEAs an-

geboten. Eine simultan mehrstufige Clock-Auktion ist der Auktionstyp, der hier zu An-

wendung kommt. Sofern in der Clockphase der Auktion Preise erzielt werden, so dass 

die zu diesen insgesamt korrespondierenden Erlöse ausreichen, um die insgesamt zu 

erzielenden Erlöse des Angebots der ersten Phase und der weiteren Kosten des Ver-

fahrens zu decken, kommt die Auktion in dieser Phase zu einem Abschluss (Phasen-

stoppregel). In der Clock Auction, die die Phasenstoppregel erfüllt, wird ermittelt, wer in 

welchem Umfang abstrakte Frequenzblöcke in den jeweiligen PEAs erwirbt. In einer 

konkreten Zuteilungsauktion, wird dann eruiert, wer welche konkreten Frequenzblöcke 

erwirbt.  

Sofern die Preise in der Clockphase nicht ausreichen, um den beabsichtigten Erlös zu 

generieren, beginnt die Phase 2 mit einer erneuten Reverse Auction dann jedoch mit 

https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-14-759A4.pdf
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einem niedrigeren Preisniveau und der für Phase 1 skizzierte Prozess wird dann erneut 

wieder so durchgeführt. 

Nachfolgend werden die Reverse Auction, die Forward Auction und die Phasenstopp-

regel detaillierter dargestellt. Diese Darstellung umfasst die als wesentlich angesehe-

nen Elemente der Incentive Auction, erhebt jedoch nicht den Anspruch, alle Aspekte 

des komplexen Regelwerks der Incentive Auction und diese bis ins letzte Detail zu be-

schreiben. Vielmehr soll der Leser hier einen Einblick über die Wesensart der Auktion 

und bedeutende Elemente der selbigen erhalten. 

5.5.2 Reverse Auction – Wesentliche auktionsrelevante Elemente 

5.5.2.1 Entscheidungsoptionen der Lizenzinhaber in der Reverse Auction 

Die Auktionsteilnehmer, welche gewillt sind als Rundfunkfrequenzlizenznehmer Fre-

quenznutzungsrechte gänzlich zu veräußern oder in anderen Frequenzlagen zu transfe-

rieren, haben in der Reverse Auction drei Optionen: 

 Gänzliche Abgabe der Frequenznutzungsrechte (Go off-air) – Dies ist möglich 

für alle Frequenzlagen (stations)9 

 Verlagerung der Frequenznutzungsrechte in einen High-VHF Kanal (nur für UHF 

Funkstellen möglich) 

 Verlagerung der Frequenznutzungsrechte in einen Low-VHF Kanal (möglich für 

Lizenznehmer von UHF oder High-VHF Kanälen) 

Die gewählte Bietoption eines Teilnehmers in einer Auktionsphase hat eine Implikation 

auf das mögliche Bietverhalten in den darauffolgenden Auktionsphasen, da die Bietop-

tionen einer hierarchischen Ordnung, welche die Änderung der Strategie nur in eine 

Richtung erlaubt, unterliegen. Diese wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

Mit Blick auf den Lizenznehmer in einem UHF-Band darf dieser, sofern er die Option 

gewählt hat in ein VHF zu wechseln, nicht mehr die Option wählen, das Nutzungsrecht 

gänzlich abzugeben (d.h. to go Off-Air). Bietoptionen können nur in Richtung der Pfeile 

geändert oder aber die bestehende Option beibehalten werden. Die FCC ist der Auffas-

sung, dass diese Vorgabe die Wahl der Bietstrategie für die Teilnehmer vereinfacht, 

dass die Preisvorhersehbarkeit erhöht wird und dass nach Effizienzgesichtspunkten 

strategisch bedenkliches Bieten verhindert wird (FCC 15-78, S. 36). Ferner ist nach 

Ansicht der FCC bei diesen Vorgaben eine effizientere Reallokation der Frequenznut-

zungsrechte möglich (FCC 15-78, S. 37). 

                                                
 9 Sofern ein Lizenznehmer intendiert einen Kanal im Anschluss an die Incentive Auktion mit einem 

anderen gemeinsam zu nutzen wählt er auch diese Option. 
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Abbildung 2:  Hierarchie der Bietoptionen der Lizenzinhaber 

 

 

 

Quelle: FCC 15-78, Seite 36 

Ein ursprünglich erwogenes zusätzliches Bieten während einer Phase (Interaround Bid-

ding) wurde letztendlich verworfen, um Komplexität und möglicherweise resultierende 

Ineffizienzen zu vermeiden (FCC 15-78, S. 61). 

5.5.2.2 Eröffnungspreis (Vorgegebene Preise in der 1. Phase der Reverse Auction) 

Der Eröffnungspreis für die Reverse Auction in der ersten Phase wird nach den Regeln 

mindestens 60 Tage bevor die Anträge der potentiellen Teilnehmer für die Reverse 

Auction eingereicht werden müssen, veröffentlicht. 

Pro Einheit wurde ein Basis-Clock-Preis in Höhe von $900 pro Einheit an Volumen fest-

gelegt. Das Volumen wurde derart skaliert, dass das höchste Volumen für eine UHF 

Station eine Million beträgt, basierend auf der Norm, dass der maximale Preis für eine 

UHF Funkstation $900 Millionen beträgt. Dies ist der höchste angebotene Preis für ak-

tuelle Lizenznehmer. 
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Das Volumen einer Frequenzstation bemisst sich aus der Formel (siehe FCC 15-78 S. 

43): 

Station Volume = (Interference)
0.5

 * (Population)
0.5

 

“We will set the interference component to equal the number of co- and adjacent 

channel constraints a station would impose on repacking on a pairwise basis, and the 
population component to equal the number of people residing within the station’s inter-

ference-free service area.10 Considering population will “enable[e] us to clear more 
spectrum in markets where the forward auction value of relinquished spectrum usage 

rights is apt to be higher,”11 and we conclude that a volume formula that equally bal-
ances interference and population components will best achieve the goals of the incen-

tive auction.12 Once the auction system has calculated a station’s volume, its volume 
metric will be fixed throughout the auction. While AT&T encourages us to consider a 
dynamic volume adjustment based upon the provisional assignment of stations to 

channels,13 we find that the approach we adopt below for calculating price reductions 

will capture similar efficiencies with less complexity.”14 

 

Bemerkung: Sofern weitere Phasen notwendig sind, beträgt der Preisabschlag auf den 

dann geltenden Preis pro Bieteinheit 5% des Preises pro Bieteinheit in der vorangegan-

genen Phase bzw. $9, sofern der aus dieser Rechnung resultierende Wert pro Einheit 

kleiner als $9 sein sollte. Gemäß dieser Vorgabe ist die maximale Anzahl der Phasen 

auf 52 limitiert. Die Wahl dieser Inkrementregel sieht die FCC als angemessen an, um 

einerseits die Dauer der Auktion mit Blick auf die maximal möglichen Phasen zu be-

grenzen und um andererseits einen effizienten Frequenzreallokationsmechanismus zu 

implementieren. 

Relation der Preise für UHF und VHF Frequenzen 

Die Relation der Basispreise abhängig von den jeweiligen Frequenzlagen wird in der 

folgenden Abbildung 3 dargestellt. Die jeweiligen Unterschiede ergeben sich aufgrund 

unterschiedlicher ökonomischer Wertigkeiten der Frequenzlagen. Diese wurden unter 

Zugrundelegung von Preisen, die in zurückliegenden Frequenzauktionen in den USA 

erzielt wurden, festgesetzt. Ausgehend von diesen Relationen ergeben sich die Aus-

gangspreise für die jeweiligen Optionen auf Basis der ermittelten Volumenwerte für die 

jeweiligen Frequenzkanäle. 

                                                
 10 Auction 1000 Comment PN, 29 FCC Rcd at 15783–84, para. 96.  Our approach to setting the interfer-

ence component along the borders will be subject to the agreements we reach with Canada and Mex-
ico. For instance, it may be necessary to adjust the interference component for the purpose of deter-
mining station-specific volume. 

 11 Id. at 15785, para. 98. 
 12 We note that some commenters, including NAB, agree that setting opening prices “requires consid-

eration of both interference and population served.”  NAB Comments at 2; Letter from Christian 
French, Chief Operating Officer, WRNN-TV Associates, to Marlene H. Dortch, Secretary, FCC, AU 
Docket No. 14-252, GN Docket No. 12-268 at 2 (filed Feb. 5, 2015) (WRNN Feb. 5, 2015 Ex Parte 
Letter). 

 13 AT&T Comments, Attachment A at 36–38. 
 14 See § V.B (Determining New Price Offers in Clock Rounds). 
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Gemäß dieser Relationen ist der Basispreis für eine UHF Funkstation, für die ein Inha-

ber sein Frequenznutzungsrecht aufgeben möchte, $900 pro Einheit. Sofern dieser eine 

Verlagerung in den High VHF Bereich wünscht, $360 pro Einheit, sofern dieser eine 

Verlagerung in den Low VHF Bereich wünscht, $675 pro Einheit. 

Abbildung 3:  Hierarchie der Bietoptionen der Lizenzinhaber 

 

 

 

Quelle: FCC 15-78 Seite 40 

Die FCC ist der Auffassung, dass diese absoluten und relativen Preisniveaus als an-

gemessen anzusehen sind und die relative ökonomische Wertigkeit der Frequenzlagen 

widerspiegeln, einerseits, um Anreize für die Lizenznehmer von Rundfunkfrequenzen 

zu schaffen, Frequenznutzungsrechte aufzugeben und anderseits um zu gewährleisten, 

dass die Auktion nicht zu lange dauert. 

5.5.2.3 Antrag und Qualifizierung der Lizenzinhaber für Rundfunkfrequenzen an der 

Auktion 

Lizenznehmer von Rundfunkfrequenzen im UHF bzw. VHF Band müssen einen Antrag 

stellen, um an der Auktion teilzunehmen. Hierzu ist ein vorgefertigtes Antragsformular 
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auszufüllen.15 In Kenntnis der von der FCC festgesetzten Preise in der ersten Phase 

der Reverse Auction muss hierbei angeführt sein, für welche Funkstationen sie gewillt 

sind, das Frequenznutzungsrecht aufzugeben. Hierbei sollen diese benennen, welche 

der möglichen Bietoptionen sie für eine Funkstation konkret in Erwägung ziehen. Für 

jede Funkstation, für die ein Teilnahmeantrag gestellt wurde, muss für die Reverse Auc-

tion der ersten Phase ein Angebot abgegeben werden, welches die spezifische Weise 

der Aufgabe des Frequenznutzungsrechtes beinhaltet. „The commitment(s) will consti-

tute an irrevocable offer by the applicant to relinquish the relevant spectrum usage 

rights in exchange for the opening price offer for that bid option.“16 

Das Dokument mit Anleitungen zur Ausfüllung dieses Antrages (FCC Form 177 Appli-

cation to Participate in the Reverse Auction (Auction 1001) ist als Download verfügbar 

(https://www.fcc.gov/document/reverse-auction-1001-fcc-form-177-application-

instructions). Zudem hat die FCC diverse Formen von Schulungen der potentiellen Teil-

nehmer durchgeführt, damit die potentiellen Teilnehmer genau wissen, wie diese Anträ-

ge auszufüllen sind.  

5.5.2.4 Methode zur Bestimmung der angebotenen Frequenzblöcke 

Das Angebot der aktuellen Lizenznehmer, bei dem geltenden Preisniveau in der Rever-

se Auction Frequenznutzungsrechte aufzugeben bzw. in andere Bereiche zu verlagern, 

ermöglicht in einem gewissen Umfang die Generierung von freien Frequenzblöcken im 

UHF Frequenzband, die dann alternativen Anwendern angeboten werden können. Die-

se sollen in Frequenzblockeinheiten von 2x5 MHz angeboten werden. Zur Ermittlung 

der verschiedenen Möglichkeiten, UHF Spektrum auf Basis der Gebote der Rundfunk-

frequenznutzer zur Verfügung zu stellen und zur Auswahl der geeigneten Allokation von 

Frequenznutzungsrechten wurde ein spezielles Softwareprogramm entwickelt, welches 

gemäß nachfolgender Ziele in hierarchischer Reihenfolge vorläufige Frequenzzuteilun-

gen vornimmt. Hierarchisch heißt, dass die nachfolgenden Zielsetzungen erst dann 

greifen, wenn ein vorheriges Ziel nicht zu einem eindeutigen Ergebnis führt.   

 Primäres Ziel: Minimierung der Interferenzbeeinträchtigung (impairment) der 

gewichteten-Bevölkerung: Hierbei wird die Bevölkerung einer bestimmten PEA 

mit dem relativen ökonomischen Wert gewichtet, der auf Basis vorangegange-

ner Auktionsergebnisse ermittelt wird.17 Die Beeinträchtigung wird für Daten 

bzgl. 2x2 Kilometerzellen ermittelt. 

 Sekundäres Ziel: Maximierung der gewichteten Kategorie 1 Blöcke (Beeinträch-

tigung geringer als 15%) in der Forward Auction. Dieses Ziel findet nur als „tie-

Breaker“ nachrangig zu dem primären Ziel Anwendung.  . 

                                                
 15 See Incentive Auction R&O, 29 FCC Red at 6744, para. 417. 
 16 siehe FCC 15-78 S. 46. 
 17 Siehe FCC 15-78, Punkt 18. 

https://www.fcc.gov/document/reverse-auction-1001-fcc-form-177-application-instructions
https://www.fcc.gov/document/reverse-auction-1001-fcc-form-177-application-instructions
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 Tertiäres Ziel: Minimierung der Frequenzblöcke, welche eine geringere Beein-

trächtigung von mehr als 50% haben. 

5.5.2.5 Das Ergebnis der Reverse Auction 

Die aufgrund der Gebote der aktuellen Lizenznehmer von Rundfunkfrequenzen verfüg-

baren Frequenzblöcke werden für feste und mobile Frequency Division Duplex („FDD“) 

Anwendungen zur Verfügung gestellt. Der dafür generierte „600 MHz Band Plan“ um-

fasst ein Uplink-Band, welches mit dem Kanal 51 (686 MHz) beginnt. Daran schließt 

sich eine Duplex Mittenlücke an und danach das Downlink-Frequenzband. Die verfüg-

baren Frequenzen werden als 2x5 MHz Frequenzblöcke angeboten. Die Anzahl der 

verfügbaren Frequenzblöcke ist abhängig von den Geboten, die die Rundfunklizenz-

nehmer in der Reserve Auction machten. In der nachfolgenden Abbildung 4werden die 

spezifischen Frequenzlagen für verschiedene Szenarien, d.h. zwischen 2 und 12 ange-

botenen Frequenzblöcken, dargestellt. Die verfügbaren Frequenzblöcke haben die Far-

be Blau. Wie bereits erwähnt wird die Anzahl an verfügbaren Blöcken von den Geboten 

der Teilnehmer in der Reverse Auction bestimmt. 

Abbildung 4:  Mögliche Frequenzbandplanszenarien 

 

 

 

Quelle: FCC 15-78, S. 7 

Ferner erhalten alle zugelassenen Teilnehmer an der Reverse Auction einen vertrauli-

chen Brief, der diese über den Status bzw. das Ergebnis der Reverse Auction infor-

miert.  
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Dieser enthält insbesondere die Information,18 

(1) die Funkstation, die für die Teilnahme in der Clockphase der Reverse Auction 

qualifiziert ist, 

(2) die Funkstation, die nicht qualifiziert ist, weil dafür kein bindendes Angebot ab-

gegeben worden ist,  

(3) die Funkstation, für die das Angebot nicht untergebracht werden kann, 

(4) die Funkstation, die in dem Prozess nicht benötigt wird, und von daher nicht 

qualifiziert ist. 

In den Fällen (2) bis (4) wird die Funkfrequenz in dem ursprünglichen Frequenzbereich 

erneut zugeteilt, wenn auch möglicherweise in einer anderen spezifischen Frequenzla-

ge. 

Die qualifizierten Teilnehmer der Forward Auction erhalten detaillierte Informationen 

über die Nutzungsbeeinträchtigungen („impairment“) der konkreten Frequenzblöcke für 

die nachfolgend angeführten Aspekte:19 

 Aggregierte Nutzungsbeeinträchtigung in Bezug auf Bevölkerung für jeden Fre-

quenzblock der PEAs differenziert nach Kategorie 1 und Kategorie 2 Blöcken in 

tabellarischer Darstellung mit Text (CSV-Format)20 und PEA Karten. 

 Uplink und Downlink Nutzungsbeeinträchtigung in Bezug auf Bevölkerung für je-

den Frequenzblock der PEAs differenziert nach Kategorie 1 und Kategorie 2 

Blöcken in tabellarischer Darstellung mit Text (CSV-Format) und PEA Karten. 

 Nutzungsbeeinträchtigung in Bezug auf Bevölkerung im 2x2 Kilometer Zellenni-

veau für ISIX Fall 1, inklusive der ID und Kanalzuweisung der Einrichtung (d.h. 

die spezifische Fernsehstation, national oder international), welche die Nut-

zungseinschränkung verursacht, sowie die Differenz zwischen dem Interferenz-

grenzwert und der Interferenzfeldstärke im CSV Format. 

 Nutzungsbeeinträchtigung in Bezug auf Bevölkerung im 2x2 Kilometer Zellenni-

veau für ISIX Fall 2, inklusive der ID und Kanalzuweisung der Einrichtung (d.h. 

die spezifische Fernsehstation, national oder international), welche die potentiel-

le Nutzungseinschränkung für die Nutzergeräte verursacht, sowie die Differenz 

zwischen dem Interferenzgrenzwert und der Interferenzfeldstärke im CSV For-

mat. 

 Für ISIX Fall 3 wird die Nutzungsbeeinträchtigung in Bezug auf Bevölkerung für 

die Kreise (engl. counties) für hypothetische Basisstationen innerhalb der ge-

schützten Umgebung der TV-Basisstation für 2x2 Kilometerzellen, unabhängig 

                                                
 18 Siehe FCC 15-78, S. 48.  
 19 Vgl. FCC 15-78, S. 69 – 70. 
 20 Comma-separated values (“CSV”) files provide tabular data in a plain text format.” (FCC15-78, S. 69. 



  Incentive Auctions als ein neues Instrument des Frequenzmanagements  35 

davon, ob die Zelle bevölkert ist oder nicht (Darstellung ausschließlich im CSV 

Format), angegeben. 

 Referenzdateien werden generiert, welche die räumliche Lage der 2x2 Zellen 

spezifizieren, sowie den Standort der hypothetischen Basisstationen, Informati-

onen über die Funkstationen, welche durch die hypothetischen Basisstationen 

beeinträchtigt werden, und Informationen über die Frequenzüberlappung in 

MHz, von dem interferierenden Übertragungskanal und dem nutzungsbeein-

trächtigten Empfangskanal.  

Eine derartige vollständige Transparenz wird als erforderlich erachtet, um Kontroversen 

von Seiten der erfolgreichen Teilnehmer mit Blick auf Interferenzen zwischen den 

Diensten zu vermeiden. 

5.5.3 Forward Auction 

5.5.3.1 Antrag und Qualifizierung für die Teilnahme an der Forward Auction 

Auch die Teilnehmer an der Forward Auction müssen zuvor einen formalen Antrag stel-

len, um an der Auktion teilzunehmen. Die Details, die dafür benötigt werden, sind in den 

Application Procedures PN spezifiziert.21 Insbesondere müssen die Auktionsteilnehmer 

eine Vorabzahlung leisten. Die Vorabzahlung bestimmt, in welchem Umfang die Inte-

ressenten in der Forward Auction bietberechtigt sind, d.h. in welchem Umfang diese für 

Frequenzen in den verschiedenen PEAs bieten dürfen. Hierzu werden für jeden Fre-

quenzblock Bieteinheiten oder Lot-Ratings festgelegt. Die Bieteinheiten sind normierte 

Zahlen, die einerseits die Bevölkerung in der jeweiligen Region (PEA) und zum anderen 

den ökonomischen Wert der Frequenzen in der jeweiligen Region PEA reflektieren. Für 

die Bestimmung der anderen Werte wurden die Ergebnisse der Auction 66, Advanced 

Wireless Services (AWS-1), Auction 73, 700 MHz Band; und Auction 97, Advanced 

Wireless Services (AWs-3) herangezogen, um relative Preise bzw. Wertigkeiten für die 

verschiedenen PEAs zu bestimmen. Jeder Frequenzblock innerhalb einer spezifischen 

PEA hat das gleiche Lot-Rating. Der Preis pro Bieteinheit Lot-Rating wurde auf $2.500 

festgesetzt. Die Festsetzung einer solchen Vorabzahlung wird als sinnvoll angesehen, 

um ein ernsthaftes Bietverhalten zu fördern, die maximale Bietberechtigung zu determi-

nieren und daran anknüpfend die Aktivitätsregeln ausgestalten zu können, die einen 

zügigen Verlauf der Auktion bewirken soll. Wenn die Interessenten ihren Antrag zur 

Teilnahme an der Auktion stellen, sind sie darüber informiert, welche Lot-Ratings Fre-

quenzblöcke haben. Von daher haben sie die essentielle Information, um mit ihrem An-

trag zu bestimmen, in welchem Umfang sie als Bieter an Frequenznutzungsrechten 

interessiert sind.  

                                                
 21 Siehe Auction 97 Procedures PN, 29 FCC Rcd at 8407, para. 62.  
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5.5.3.2 Angebotene Frequenzblöcke in der Forward Auction 

Als Ergebnis der Reverse Auction resultiert eine maximale Anzahl an verfügbaren Fre-

quenzblöcken à 2x5 MHz in jeder PEA für festen und mobilen Breitbandzugang. Diese 

werden unterteilt in zwei Kategorien jeweils abstrakt angeboten. Die Kategorien unter-

scheiden sich darin, inwieweit die Frequenzblöcke in ihrer Nutzungsmöglichkeit auf-

grund der vorläufigen intendierten Zuteilung von Frequenzen für Rundfunkdienste ein-

geschränkt sein werden.  

 Kategorie 1: Frequenzblöcke, die in ihrer Nutzungsmöglichkeit in Bezug auf ma-

ximal 15 % der Bevölkerung innerhalb der PEA eingeschränkt sind.  

 Kategorie 2: Frequenzblöcke, die in ihrer Nutzungsmöglichkeit in Bezug auf 

mindestens 15 % aber maximal 50% der Bevölkerung innerhalb der PEA einge-

schränkt sind. 

Ein Frequenzblock, der nur von weniger als 50 Prozent der Bevölkerung störungsfrei 

nutzbar ist, wird grundsätzlich nicht generiert bzw. angeboten. 

Diese kritischen Level werden von der FCC als angemessen angesehen, um innerhalb 

dieser Kategorien Frequenzblöcke abstrakt anzubieten. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass Mobilfunknetzbetreiber die Möglichkeit haben, mögliche Beeinträchtigungen, die 

aufgrund von Dämpfung (engl. attenuation), Streufaktoren (engl. scattering), Interferenz 

oder anderen Faktoren entstehen, durch die Netzgestaltung zu umgehen.22 Insbeson-

dere ist absehbar, dass die in Kategorie 1 erfassten Frequenzblöcke insbesondere in 

den größeren Bevölkerungszentren in ihrer Nutzung nicht beeinträchtigt sind. 

                                                
 22 Siehe z.B. Letter from AJ Burton, Counsel to T-Mobile USA, Inc., to Marlene H. Dortch, Secretary, 

FCC, ET Docket No. 14-14, GN Docket No. 12-268 at 2 (filed Jun. 13, 2014) (T-Mobile June 13, 2014 
Ex Parte Letter) (citing David L. Ndzi et al., Vegetation Attenuation Measurements and Modelling in 
Plantations for Wireless Sensor Network Planning, 36 Progress in Electromagnetic Res. B 283, 292 
(2012)) (discussing “how clutter, such as vegetation, can have a significant effect on signal attenua-
tion”). See also Auction 1000 Comment PN, 29 FCC Rcd at 15797–98, para. 145. 
Siehe auch T-Mobile June 13, 2014 Ex Parte Letter at 1–2 (“[U]nlike noise-limited broadcast televi-
sion, LTE systems are interference-limited”); Comments of 4G Americas, GN Docket No. 12-268, ET 
Docket No. 14-14 at 4 (filed Mar. 17, 2014) (“OET correctly notes that advances in mobile technology, 
such as Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) antenna technology and resource block provisioning, 
will enable mobile operators to mitigate potential interference”); Comments of Sprint, GN Docket No. 
12-268, ET Docket No. 14-14 at 3 (filed Mar. 18, 2014) (“[W]ireless operators have a number of tools 
that can be used to deploy and adjust their networks so as to mitigate interference problems that oth-
erwise might exist with remaining television broadcasters on the same frequencies . in different loca-
tions, or with television broadcasters operating in the same location on nearby . . . spectrum.”); Sprint 
Reply at 18–19 (“[T]echnical solutions (such as improved receiver dynamic range and switchable filter 
banks or tunable filters) can be developed in the 2019–2020 network implementation timeframe to 
prevent both receiver overload and receiver damage concerns”); T-Mobile Comments at 12 (stating 
that carriers can use commercially available LTE base station filtering or uplink resource blanking to 
mitigate interference, and noting that it “successfully employed these techniques to overcome interfer-
ence concerns that adjacent-channel DTV operations posed to 700 MHz A Block uplink operations”); 
T-Mobile Apr. 24, 2015 Ex Parte Letter, App. A at 18 (noting that software solutions in the LTE net-
work, such as blanking resource blocks and power controls in user equipment, can be used to prevent 
harmful interference to broadcast operations); Verizon Comments at 18–19 (“[W]ireless operators can 
design market-specific base station receiver filters to protect against broadcaster interference.”). 
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Das 15 Prozent Level wurde auch gewählt, um einen hinreichenden Umfang an Fre-

quenzen in der Kategorie 1 zu generieren. Abhängig von der Verfügbarkeit und den 

Anträgen für die Forward Auction soll eine festgelegte Anzahl von Frequenzblöcken in 

Kategorie 1 für regional operierende Unternehmen reserviert werden. Die FCC geht 

davon aus, dass die Zahl der stark beeinträchtigten Frequenzblöcke in Kategorie 2 ge-

ring sein wird. In vielen Fällen wird nach Einschätzung der FCC nur maximal 1 Block zu 

erwarten sein, der dieser Kategorie zuzurechnen ist.  

Die Forward Auction erfolgt in Form einer Clock Auction. In jeder Runde wird der Preis 

für die Kategorie an abstrakten Frequenzblöcken gesetzt und die Bieter nennen die 

Zahl der Frequenzblöcke, die sie gerne hätten. Der Preis in der Clock-Auktion ist derje-

nige, welcher für Frequenzblöcke ohne Nutzungsbeeinträchtigung gilt. Bei Übernach-

frage wird der Clock Preis in der nächsten Auktionsrunde erhöht. Die Clock-Auktion 

läuft solange bis für jede Frequenzblockkategorie die Nachfrage das Angebot nicht 

mehr übersteigt (simultane Stoppregel). Als Ergebnis der Clock-Auktion erwerben er-

folgreiche Bieter das Nutzungsrecht für einen Umfang an abstrakten Frequenzblöcken 

in den jeweiligen Kategorien in den verschiedenen PEAs. In der anschließenden Zutei-

lungsauktion bieten die Gewinner für spezifische Frequenzblöcke. Diese kennzeichnen 

sich durch spezifische Frequenzlagen und Nutzungsbeeinträchtigungen, die den Teil-

nehmern zuvor mitgeteilt werden. Hierbei wird auch spezifiziert, von welcher Funkstelle 

die Beeinträchtigung jeweils ausgeht. Bei Erwerb eines Frequenzblocks mit Nutzungs-

beeinträchtigung wird dem Frequenznehmer ein Discount auf den Clock-Preis gewährt. 

Der Discount beträgt jeweils 1% für jedes Prozent der Nutzungsbeeinträchtigung mit 

Blick auf den betroffenen Teil der Bevölkerung in der jeweiligen Region (PEA). In dieser 

Weise wird der unterschiedlichen Wertigkeit der abstrakten Frequenzen Rechnung ge-

tragen. Sofern der Auktionsteilnehmer in der Clock Phase bietet, kann er zwischen Blö-

cken der Kategorie 1 und 2 wählen. Innerhalb der Kategorie hat er jedoch die Unsicher-

heit mit Blick auf den Erwerb eines spezifischen Blocks innerhalb der Kategorie.  

5.5.3.3 Reservierte Frequenzblöcke 

Die Spektrumreserve soll die Möglichkeit eröffnen, dass eine Vielzahl an Diensteanbie-

tern die Möglichkeit erhält, Frequenznutzungsrechte für Frequenzen in niedrigen Band-

lagen zu erwerben. 

Die Zahl der reservierten Frequenzblöcke („reserved spectrum blocks“) ist abhängig 

von der Zahl der in einer PEA als Ergebnis der Reverse Auction angebotenen Fre-

quenzblöcke. Die Zahl bewegt sich in dem Umfang, wie er in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellt ist.23 

                                                
 23 Siehe FCC 15-78, S. 81.  
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Tabelle 4:  Rahmen für die Bestimmung des Umfangs der reservierten Frequenz-

blöcke 

Verfügbares Spektrum (in MHz) 100 90 80 70 60 50 40 

Minimum des nicht reservierten Spektrums 
[MHz] 

70 60 50 40 40 40 30 

Maximum des reservierten Spektrums [MHz] 30 40 30 30 20 10 10 

Quelle: FCC  

Sofern nur ein Teilnehmer in einer PEA berechtigt ist, für reserviertes Spektrum zu bie-

ten, werden maximal 20 MHz als reserviertes Spektrum zur Verfügung gestellt. Der 

Umfang des reservierten Spektrums wird in jeder neuen Phasen neu bestimmt, d.h. den 

geänderten Ausgangsbedingungen in der Forward Auction in dieser Phase angepasst. 

Ein Teilnehmer ist bietberechtigt für reservierte Frequenzblöcke, wenn er entweder 

Bietberechtigungen für weniger als 45 MHz in einer PEA beantragt oder selbiger ein 

nicht nationaler Anbieter ist.  

Detaillierte Erörterungen zur Thematik Reserved Spectrum findet der Leser in FCC 15-

78, S. 80 – 96. 

5.5.3.4 Mindestgebote 

Das Mindestgebot für Frequenzblöcke in den verschiedenen PEAs ergibt sich durch 

Multiplikation des festgesetzten Minimalgebots von $ 5.000 pro Bieteinheit mit den Ein-

heiten des jeweiligen Frequenzblocks in der PEA. Diese reflektieren den ökonomischen 

Wert und die Bevölkerungszahl in der Region und den relativen ökonomischen Wert. 

Aufgrund derart unterschiedlicher Mindestgebote wird ein zügiger Frequenzverlauf ge-

fördert. Die Mindestgebote unterscheiden sich nicht nach den Frequenzkategorien. Un-

terschiedliche Wertigkeiten werden bei der Gewährung des Discounts für Nutzungsbe-

schränken bei Ende der Auktion berücksichtigt. 

5.5.3.5 Mindestinkremente in der Clock-Auktion. 

Der Clock-Preis in der nächsten Runde erhöht sich um einen festen Prozentsatz des 

Preises der vorangegangenen Runde. Dieser Prozentsatz beträgt zwischen einem und 

15 %. Zunächst wird der Prozentsatz auf 5% fixiert. Diese Erhöhung des Clock Preises 

erfolgt, sofern die Nachfrage das Angebot in der PEA übersteigt. Damit soll eine ver-

nünftige Dauer der Auktion bewirkt werden.  
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5.5.3.6 Aktivitätsregel und Waiver 

Die Aktivitätsregel soll einen zügigen Verlauf der Auktion gewährleisten und sicherstel-

len, dass für den Preisentdeckungsprozess Bieter in einem hinreichenden Umfang In-

formationen erhalten. Die FCC erachtet diesbezüglich ein Aktivitätsniveau von 95% als 

angemessen. Das eingeforderte Aktivitätsniveau wird Bezug nehmend auf die Lot-

Ratings für die Frequenzblöcke in den einzelnen Regionen bestimmt. Demnach hält ein 

Auktionsteilnehmer seine ursprünglich, zu Beginn der Auktion beantragte und geneh-

migte Bietberechtigung aufrecht, wenn der aktuelle Bietlevel in Summe für die Fre-

quenzblöcke in allen 416 PEAs mindestens 95% der beantragten Lot-Ratings über-

steigt. Andernfalls reduziert sich die Bietberechtigung, sodass diese 95% des aktiven 

Bietens entspricht. Waivers (die Möglichkeit in einer Runde kein Gebot abzugeben oh-

ne Bietrechte zu verlieren) werden den Auktionsteilnehmern nicht zugestanden.  

5.5.3.7 Gebote zwischen den Auktionsrunden 

Die Auktionsteilnehmer haben zwischen den Runden die Möglichkeit, Gebote abzuge-

ben, mit denen sie bekanntgeben, ab welchem Preis sie ihre Nachfrage reduzieren. Auf 

diese Weise haben sie die Möglichkeit einen Preis zwischen dem Clock-Preis der vo-

rangegangenen und der folgenden Auktionsrunde zu nennen, ab dem sie weniger 

nachfragen. Diese Gebote sind bindend und erlauben kein davon abweichendes Bieten 

im Folgenden.  

5.5.3.8 Finaler Mindestpreis, der die Auktion in dieser Phase beendet (Phasenstopp-

regel)24 

Die Phasenstoppregel der Incentive Auction bestimmt, ob die Incentive Auction in die-

ser Phase endet. Diese umfasst verschiedene Komponenten. Nur dann, wenn diese in 

der Clockphase in der Forward Auction erfüllt sind, endet die Incentive Auction in der 

entsprechenden Phase.  

Bedingung 1: Erzielung eines Minimalerlöses, der den ökonomischen Wert der 

Frequenzen reflektiert 

 Das Freigabe- bzw. Räumungsziel liegt bei 70 Megahertz oder darunter und der 

durchschnittliche Preis pro MHz/pop für einzelne Frequenzblöcke der Kategorie 

1 in PEAs mit hoher Nachfrage (e.g. top 40 PEAs)25 in der Forward Auction be-

trägt mindesten $ 1,25 pro MHz/pop; oder aber 

                                                
 24 Siehe FCC 15- 78, S. 104 ff.  
 25 See Auction 1000 Comment PN, 29 FCC Rcd at 15770, para. 51. The high-demand markets include 

PEAs 1–40. PEAs are numbered in decreasing order of population, except that PEAs in the states are 
ranked before those in the territories and protectorates. Accordingly, PEAs 1–40 are the 40 most pop-
ulous PEAs within the 50 states. Had territories not been ranked after the states, Puerto Rico would 
have been included in the most populous group. See generally PEAs PN, 29 FCC Rcd 6491. 
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 Wenn das Freigabe- bzw. Räumungsziel über 70 Megahertz liegt, muss erfüllt 

sein, dass die gesamten Erlöse aller Kategorie 1 und Kategorie 2 Blöcke in allen 

PEAs mindestens den Erlösen entsprechen, die dem Mindesterlös entsprechen, 

der für den Fall in PEAs mit hoher Nachfrage mindestens erzielt werden muss, 

wenn exakt 70 Megahertz freigegeben werden.   

Hierbei ist die Zielsetzung, dass der Preis einen Teil des ökonomischen Wertes dieser 

Frequenzen erzielt. Kategorie 2 Blöcke sind bewusst ausgenommen, da diese stärker in 

ihrer Nutzung beeinträchtigt sind. Zudem erwartet die FCC, dass die Anzahl dieser Blö-

cke vergleichsweise gering sein wird. Für den Fall, dass mehr als 70 MHz freigeräumt 

werden, reicht es der FCC, wenn die Einnahmen insgesamt dazu ausreichen, den an-

gestrebten Betrag bei 70 MHz zu decken. Dieses Zugeständnis der FCC scheint darin 

motiviert zu sein, dass in diesem Fall ein großer Umfang an Frequenzen für den mobi-

len Breitbandzugang zur Verfügung gestellt wird.  

Bedingung 2: Erzielung eines Erlöses, der die Kosten des Verfahrens deckt 

Die Erlöse des Verfahrens insgesamt müssen hinreichend sein, um die Kosten des Ver-

fahrens zu decken, die in 3 Kategorien unterteilt werden können: 

 Kostenkomponente 1: Als Ergebnis der Reverse Auction resultiert ein Betrag, 

der zur Freigabe der Nutzungsrechte insgesamt für das dortige Angebot bei den 

vorgegebenen Preisen erzielt werden muss, um die aktuellen Frequenznutzer 

für Rundfunk zu entschädigen. 

 Kostenkomponente 2: Die administrativen Kosten der FCC für die Durchführung 

der Incentive Auction, die mit $ 226 Millionen veranschlagt wurden, müssen 

ebenfalls gedeckt sein. 

 Kostenkomponente 3: Die Kosten, welche aufgrund der Verlagerungen der 

Rundfunkfrequenzen entstehen, müssen durch die Auktionserlöse ebenfalls 

kompensiert werden. Diese werden mit $ 1,75 Milliarden veranschlagt. Dies ist 

der maximale Betrag, den der Spectrum Act erlaubt, in den TV Broadcaster Re-

allocation Fund einzustellen, der dazu verwendet werden soll. 

Bei der Erzielung der Erlöse nach dem aktuellen Stand der Clock-Auction (d.h. geltende 

Gebote für die abstrakten Blöcke) wird berücksichtigt, dass die tatsächlich zu zahlen-

denden Preise einen Discount enthalten. Einige der Teilnehmer erhalten einen spezifi-

schen Discount als Bieter. Bei der Berechnung der potentiellen Erlöse wird unterstellt, 

dass diese eine Frequenzzuteilung der am wenigsten nutzungsbeeinträchtigen Fre-

quenzblöcke erhalten. Sofern für einzelne Frequenzblockkategorien die Nachfrage ge-

ringer ist als das Angebot, wird unterstellt, dass diejenigen mit den geringsten Beein-

trächtigungen zugeteilt werden. Die zu erwartenden Minimalerlöse werden demnach 

mittels eines konservativen Ansatzes bestimmt. Auf diese Weise wird sichergestellt, 

dass die zu erzielenden Erlöse zur Deckung der Kosten des Verfahrens auf jeden Fall 

erzielt werden.  
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In jeder Auktionsrunde wertet die Software aus, inwieweit die zuvor ausgeführten Re-

geln erfüllt sind. Die Bieter erhalten diesbezügliche Informationen, um zu erfahren wie 

die Auktion fortschreitet.  

5.5.3.9 Allokation der Nachfrage zu den Frequenzreserveblöcken 

Für reservierte und unreservierte Frequenzblöcke der Kategorie 1 Blöcke läuft zunächst 

nur ein Clock-Preis. Sobald die Phasenstoppregel erfüllt ist, wird eine Unterteilung der 

Gebote der Kategorie 1 Blöcke in den jeweiligen PEAs auf reservierte und unreservierte 

Blöcke vorgenommen. Hierzu werden die Gebote der nicht berechtigten Bieter für re-

servierte Blöcke den reservierten Blöcken zugewiesen, die Gebote der für reservierte 

Blöcke bietberechtigten Bieter werden nach dem Zufallsprinzip („pseudo-randomly“) auf 

die reservierten Blöcke verteilt. Sofern eine Übernachfrage nach diesen besteht, erfolgt 

die Zuteilung der Übernachfrage von bietberechtigten Bietern für reservierte Blöcke auf 

nicht-reservierte Blöcke. In der nächsten Runde der Clock-Auktion nachdem die Pha-

senstoppregel erfüllt ist, werden für reservierte und nicht-reservierte Blöcke der Katego-

rie A die gleichen Clock-Preise gesetzt.  

5.5.3.10 Extrarunde - Extended Round Bidding Procedure26 

Eine Extrarunde wird dann durchgeführt, wenn in allen 40 PEAs die Nachfrage für Ka-

tegorie 1 Blöcke das Angebot an Frequenzblöcken nicht mehr übersteigt und der für 

diese Regionen eingeforderte Mindesterlös nicht erzielt wird. Die Details dieser Regel 

sind im Appendix G der Auction 1000 Comment PN ausgeführt. Die FCC geht davon 

aus, dass die Bieter für diese Regionen gleichwohl ein Interesse daran haben, dass 

diese Regel erfüllt wird, da sie ja diejenigen sind, die die Frequenznutzungsrechte er-

werben würden. Deshalb wird in diesem Fall eine Extrarunde durchgeführt. In diesem 

Fall setzt die FCC ein Inkrement, welches um 33 Prozent höher ist als das erforderliche 

um den Mindesterlös zu erzielen. Dieser Prozentsatz wurde gewählt, damit auch dann, 

wenn der Marktpreis in einigen PEAs niedriger sein sollte, der Mindesterlös erzielbar ist. 

Die aktuellen Bieter haben die Möglichkeit, den Preis für einen generischen Block zu 

akzeptieren, bzw. einen Reservationspreis anzugeben, bei dem sie diesen nicht mehr 

haben möchten. Sofern in einer Region ein Bieter einen Reserverationspreis nennt, ist 

dies der maximale Betrag der in dieser PEA für einen 2x5 MHz Block zu zahlen ist. 

Nach einem spezifischen Algorithmus werden die Preise dann soweit gemäß dieser 

Vorgaben angehoben, bis der Mindesterlös erzielt wird. Sofern dies nicht möglich ist, 

weil die maximal möglichen Preise in allen PEAs dafür nicht hinreichend sind, beginnt 

die nächste Phase der Incentive Auction mit einer Reverse Auction. In der Forward 

Auction in der nächsten Phase entsprechen die Mindestgebote für Frequenzblöcke in 

den High Demand PEAs, den wie soeben beschriebenen maximalen Marktpreisen auf-

grund der Gebote in der Extrarunde.  

                                                
 26 Vgl. FCC 15-78, S. 110 f.  
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5.5.3.11 Stoppregel für die Clock-Forward Auction 

Für die Clock-Auktion gibt es einen Simultane Stoppregel. Demnach endet die Clock-

Auktion dann, wenn für keine Frequenzkategorie mehr eine Übernachfrage besteht. Im 

Detail findet sich diese in Auction 1000 Comment PN, 29 FCC Rcd at 15812 para. 

195.27 Allerdings endet die Auktion für die Kategorien vorher, für die keine Übernach-

frage mehr bestand, als die Finale Phasenstoppregel erfüllt war – unabhängig davon, 

ob zuvor eine Extrarunde stattfand oder nicht. 

5.5.4 Zuteilungsauktion 

5.5.4.1 Generelle Ausführungen 

Als Ergebnis der Forward Auction gibt es eine Verteilung von Frequenznutzungsrechten 

in den jeweiligen PEAs für die abstrakt angebotenen Frequenzblöcke. Die Zuteilung 

dieser Frequenzblöcke zu konkreten Frequenzlagen erfolgt im Rahmen der Zuteilungs-

auktion. In den jeweiligen PEAs ermittelt die FCC die Möglichkeiten, angesichts der 

abstrakten Frequenznutzungsrechte konkrete Frequenznutzungsrechte weitgehend 

zusammenhängend, d.h. dem Aspekt der Kontiguität genügend („contiguity objectives“), 

an die erfolgreichen Bieter in dieser PEA zuzuteilen. Die Kriterien der Kontinuität für 

den anzuwendenden Optimierungsprozess werden im nachfolgenden Kapitel 5.5.4.3 

dargestellt. Diese Alternativen stellen die verschiedenen Möglichkeiten dar, für die die 

erfolgreichen Bieter in der(n) PEA(s) Gebote abgeben können. In einer einrundigen 

Auktion entscheiden die erfolgreichen Auktionsteilnehmer, für welche Alternative sie 

welchen Preis zu zahlen gewillt sind (d.h. zusätzlich zu dem Betrag, der in der Clocka-

uktion quasi als Grundpreis für die erworbenen Frequenzblöcke zu zahlen ist). Diejeni-

ge Zuteilungsoption, welche in Summe der Gebote das höchste Gebot erhält, determi-

niert die Zuteilung der erworbenen abstrakten Frequenznutzungsrechte für konkrete 

Frequenzlagen. Die zu leistenden Zahlungen der erfolgreichen Bieter werden nach ei-

ner Zweithöchstpreisregel bestimmt. Demnach ermittelt der Algorithmus den minimalen 

Preis, der gegeben die Gebote für die anderen Zuteilungsalternativen zu zahlen wäre, 

damit die resultierende Zuteilung am höchsten bewertet würde. Über die Zweithöchst-

preisauktion soll für die Teilnehmer ein Anreiz geschaffen werden, gemäß der tatsächli-

chen Zahlungsbereitschaft Gebote abzugeben. 

Die Teilnehmer erhalten detaillierte Informationen über die möglichen Zuteilungen, in 

der sie erfolgreich waren. Für sämtliche Regionen werden zudem Informationen dahin-

gehend erteilt, inwieweit es in diesen Regionen möglich ist, zusammenhängende Fre-

quenznutzungsrechte zu erteilen, und inwieweit die Gewinner mindestens 2 zusam-

                                                
 27 Siehe Auction 97 Procedures PN, 29 FCC Rcd at 8434–36, paras. 172–78; H Block Procedures PN, 

28 FCC Rcd at 13061, paras. 161–63. See also 47 C.F.R. § 1.2104(e). 
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menhängende Frequenzblöcke erhalten können. Die Zuteilungsauktion findet frühes-

tens 5 Tage nach Bekanntgabe dieser Information statt.  

5.5.4.2 Gruppierung von Regionen 

Auf Anregung der Kommentierenden hat die FCC Regeln entwickelt, wann PEAs zu 

einer Gruppe zusammengefasst werden können, in denen dann die Zuteilung simultan 

erfolgt. In diesem Fall werden sinnvolle Zuteilungsoptionen dann für diese Gruppe an-

geboten und die Bieter können für die dortigen Alternativen bieten.  

PEAs werden in einer PEA-Gruppe zusammengefasst, wenn die nachfolgend angeführ-

ten 3 Bedingungen erfüllt sind 

Abbildung 5:  Kriterien der Kontiguität zur Bestimmung der Zuteilungsoptionen für 

konkrete Frequenzlagen 

 

Kriterien der Kontiguität 

1) Eine der folgenden Voraussetzungen ist erfüllt 

a) High-Demand PEAs 

b) Innerhalb der gleichen Regional Economic Area Grouping (REAG) 

und keine Bietkredite 

c) Innerhalb der gleichen Regional Economic Area Grouping (REAG) 

und Bietkredite 

2) Jede PEA in einer Gruppe umfasst die gleiche Anzahl an Blöcken, die al-

le zur Kategorie 1 gehören und in ihrer Nutzung nicht beeinträchtigt sind. 

3) Jede PEA innerhalb der Gruppe hat den gleichen Mix an Gewinnern, die 

in jeder PEA die gleiche Anzahl an Frequenzblöcken erfolgreich erstei-

gerten. 

 

Quelle: FCC 15-78, S. 114 

Auf diese Weise werden Portfolios von Regionen generiert, die bzgl. der angeführten 

Kriterien die gleichen Eigenschaften aufweisen. Mögliche Unsicherheiten mit Blick auf 

resultierende Zuteilungen werden dadurch reduziert und das mögliche Bietverhalten 

vereinfacht. 
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5.5.4.3 Ermittlung der Zuteilungsoptionen nach dem Kriterium der „continuity“. 

Im Rahmen eines Optimierungsprozesses werden die möglichen Zuteilungsoptionen 

ermittelt, die den nachfolgenden Zielsetzungen genügen sollen: 

(1) Maximiere die Zahl derjenigen erfolgreichen Bieter, die zumindest 2 zusammen-

hängende Frequenzblöcke in einer Region erhalten. 

(2) Minimiere die Zahl derjenige Frequenzblöcke, die nicht zusammenliegend sind 

(3) Maximiere die Zahl der erfolgreichen Bieter, die ausschließlich zusammenlie-

gende Frequenzblöcke erhalten. 

(4) Maximiere die Zahl der zusammenliegenden nicht veräußerten Frequenzblöcke 

unter der Vorgabe, dass die Nutzungsmöglichkeiten der zuzuteilenden Fre-

quenzblöcke sich nicht ändert. 

5.5.4.4 Reihenfolge in der die PEAs bzw. PEA-Gruppen in der Zuteilungsauktion an-

geboten werden 

Zunächst erfolgt die Zuteilungsauktion für PEAs mit hoher Nachfrage und dann für die-

jenigen mit niedriger Nachfrage. Ferner werden die PEAs nach „Weighted-pops“ ab-

steigend gereiht. Zunächst werden nacheinander die konkreten Frequenzen in PEAs 

mit hoher Nachfrage versteigert. Dann in den verschiedenen REAGs (Regional Econo-

mic Area Groupings), die spezifische PEAs umfassen. Die FCC erwägt Zuteilungsaukti-

onen für verschiedenen REAGS parallel durchzuführen. 

5.5.5 Zahlungsmodalitäten in der Forward Auction 

Die erfolgreichen Auktionsteilnehmer entrichten am Ende der Auktion den Preis für die 

finale Zuteilung der konkreten Frequenzen. Dieser ergibt sich als Summe aus dem 

Preis, der in der Clockauktion geboten wurde und dem Preis der gemäß der Second-

Price Regel der Zuteilungsauktion zu entrichten ist. Der Preis der Clock-Auktion wird 

gemäß der prozentuellen Nutzungseinschränkung reduziert, d.h. beträgt die Nutzungs-

einschränkung 10% der Bevölkerung in der PEA, so zahlt er nur 90% des Clock-

Preises. Sofern der Auktionsteilnehmer reservierte und nicht reservierte Blöcke in der 

Kategorie A erworben hat und diese unterschiedliche finale Clock Preise hatten, wird 

bei der Bestimmung der zu leistenden Zahlungen unterstellt, dass derjenige Frequenz-

block mit der höchsten Nutzungsbeeinträchtigung dem höheren Clock Preis zuzurech-

nen sei. Mit diesem konservativen Ansatz werden die erfolgreichen Bieter in der For-

ward Auction am wenigsten finanziell belastet.  
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5.5.6 Übergang in die nächste Phase der Incentive-Auction 

Sofern die Phasenstoppregel in der ersten Phase nicht erfüllt ist, wechselt die Incentive 

Auction in die zweite Phase. Diese beginnt frühestens 5 Werktage nach Ende der For-

ward Auction der ersten Phase. Hierbei beginnt die Reverse Auction mit den nunmehr 

niedrigen Preisen für die verschiedenen Optionen. Die Forward Auction setzt auf den 

Preisen der Forward Auction in der vorangegangenen Phase auf, ebenso die Bietbe-

rechtigungen. Sofern die Auktion für PEAs mit einer Clockphase endete, sind diese die 

Clockpreise und die dazu korrespondierende Bietberechtigung. Detaillierte Darstellun-

gen findet der Leser in FCC 15-78, S. 121 ff.  

5.5.7 Das Ergebnis der ersten Incentive Auction in den USA28 

5.5.7.1 Allgemeines 

Die Planungen für die Incentive Auction mit Beginn der Generierung einer solchen Idee 

dauerten über 6 Jahre. Die eigentliche Incentive Auktion benötigte nicht zuletzt auf-

grund ihrer Komplexität länger als jede Frequenzauktion in den Vereinigten Staaten 

zuvor. Die Incentive Auktion startete am 29. März 2016. Am 13. April 2017 verkündete 

die FCC das Ende der Auktion. Die Incentive Auktion dauerte somit über 1 Jahr. 

Die Frequenzauktion, in der die finale Zuteilung der abstrakten Frequenznutzungsrech-

te ermittelt wurde, endete am 10 Februar 2017. Die Clock-Auktion endete in der 4. Pha-

se. In den drei Phasen zuvor wurde die Stoppregel nicht erfüllt. Phase 2 startete am 13. 

September 2016, Phase 3 startete am 1 November 2016 und Phase 4 begann am 3 

Dezember 2016. In den vorangegangenen Phasen lagen bei dem bestehenden Ange-

bot die Preisvorstellungen von Anbietern und Nachfragern weit auseinander. In der 

Phase 1 wurden beispielsweise 124 MHz an Frequenzen angeboten. Die Sendernetz-

betreiber (Broadcaster) forderten dafür einen Betrag in Höhe von $ 86.4 Mrd. Die Bieter 

für diese Frequenznutzungsrechte waren jedoch lediglich bereit, einen Betrag in Höhe 

von $ 23 Mrd. dafür zu zahlen.29 In der Phase 3 lagen die Forderungen bei $ 40 Mrd. 

und die Gebote der Interessenten bei $ 20 Mrd. 

Ursprünglich war das Ziel, dass 144 MHz an Frequenzen, welche für Fernsehen ge-

nutzt wurde, für mobile Dienste übertragen würden. Letztendlich wurden 84 MHz an 

Frequenznutzungsrechten für die neuen Mobilfunkstandards zugeteilt. Hiervon werden  

70 MHz lizensiert und 14 MHz werden unlizenziert auch für drahtlose Mikrophone zuge-

teilt.  

                                                
 28 FCC (2017): Incentive auction closing and channel reassignment Public Notice, DA 17-314,, Re-

leased: April 13, 2017. 
 29 siehe https://techpolicyinstitute.org/2017/01/17/the-fccs-incentive-auction-is-not-a-disappointment/. 

https://techpolicyinstitute.org/2017/01/17/the-fccs-incentive-auction-is-not-a-disappointment/
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Für die Zuteilung der Frequenznutzungsrechte in der Incentive Auktion wurde insge-

samt ein Erlös in Höhe von $ 19.8 Milliarden erzielt. Hiervon entfielen $ 10 Milliarden 

auf die Entschädigung der Broadcaster (Sendernetzbetreiber). $ 1.75 Milliarden sind die 

Kosten für die Verlagerung der Frequenzen. Die Kosten der FCC für die Durchführung 

der Auktion betrugen $ 226 Millionen, auch diese werden durch den Betrag gedeckt. 

Der verbleibende Betrag in Höhe von $ 7.3 Milliarden fließt in die Staatskasse (U.S. 

Treasury).  

Im Anschluss an die Auktion erfolgt die Verlagerung der Frequenznutzungsrechte. Die-

se Übergangsperiode dauert 39 Monate. 

5.5.7.2 Ergebnisse im Detail 

175 Sendernetzbetreiber (Broadcaster) nahmen aktiv an der Incentive Auktion teil. 

Letztendlich erhalten 30 Stationen Kompensationszahlungen für die Verlagerung von 

Frequenznutzungsrechten in „lower channels“, 133 weitere haben Frequenznutzungs-

rechte gänzlich aufgegeben.30 Insgesamt werden die Frequenznutzungsrechte von 957 

Sendestationen (stations), die weiterhin ihre Frequenznutzungsrechte behalten, verla-

gert. Hierzu erhalten sie detaillierte Informationen von der FCC, wie die Empfänger ihre 

Frequenznutzung anpassen müssen („rescanning“).  

Eine detaillierte Liste der erfolgreichen Sendernetzbetreiber, die ihr Frequenznutzungs-

recht verlagerten bzw. aufgegeben haben, ist unter   

http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2017/db0413/DA-17-314A2.pdf 

abrufbar.  

50 erfolgreiche Bieter erwarben Lizenzen. 2.912 Lizenzen wurden im 600 MHz Bereich 

erteilt, jeweils 7 Lizenzen in den 416 PEAs. Die jeweils 7 Frequenzblöcke umfassen die 

in Tabelle 2 dargestellten spezifischen Frequenzbereiche. 

                                                
 30 Siehe FCC (2017): FCC announces results of world’s first broadcast incentive auction, FCC New 

Release, April 13, 2017. 

http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2017/db0413/DA-17-314A2.pdf
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Tabelle 5:  Neu zugeteilte Frequenzblöcke im 600 MHz Bereich 

 

Quelle: FCC (2017) DA 17-314, S. 9 

Die Liste der neuen Lizenznehmer ist als separates File in dem Commission’s Electro-

nic Document Management System (EDOCS) – Appendix B, DA 17-314 verfügbar (ab-

rufbar unter https://www.fcc.gov/document/fcc-announces-results-worlds-first-

broadcast-incentive-auction-0/appendix-b). Diese Tabelle umfasst den Namen der Bie-

ter, die FCC Registrierungsnummer, die gewährten Discounts, die Anzahl der ersteiger-

ten Lizenzen sowie die Anzahl der PEAs, in denen der Bieter Lizenzen ersteigert hat 

sowie die zu leistenden Zahlungen. In einem separaten Appendix C sind die detailliert 

die Zahlungsverpflichtungen inkl. der Vorabzahlungen dokumentiert (abrufbar unter 

https://www.fcc.gov/document/fcc-announces-results-worlds-first-broadcast-incentive-

auction-0/appendix-c). 

Im Gesamtdurchschnitt wurde Brutto ein Preis von 93 Cent / Netto ein Preis von 91 

Cent per MHz/POP gezahlt.31  

Gemäß der nachfolgenden Abbildung 6, welche die Top-Ten Bieter mit Blick auf die 

insgesamt gebotene Beträge präsentiert, sind T-Mobile und Dish Network mit Abstand 

die Unternehmen, die die größten Geldbeträge geboten haben. T-Mobile erwarb insge-

samt 1.525 Lizenzen für $ 8 Mrd, die sie für den Aufbau eines 5G Netzes nutzen will. im 

Bereich 600 MHz und damit rund 45 % der gesamten neu zugeteilten Frequenzen im 

Bereich 600 MHz. Dish Network kündigte an, die insgesamt 486 Lizenzen für $ 6,2 Mrd. 

für die Errichtung eines NB-IoT Netzes zu nutzen. Comcast, die für $ 1,7 Mrd. 73 Lizen-

                                                
 31 See http://www.fiercewireless.com/wireless/verizon-and-at-t-sat-their-hands-at-auction-leaving-door-

open-for-small-carriers-and 

https://www.fcc.gov/document/fcc-announces-results-worlds-first-broadcast-incentive-auction-0/appendix-b
https://www.fcc.gov/document/fcc-announces-results-worlds-first-broadcast-incentive-auction-0/appendix-b
https://www.fcc.gov/document/fcc-announces-results-worlds-first-broadcast-incentive-auction-0/appendix-c
https://www.fcc.gov/document/fcc-announces-results-worlds-first-broadcast-incentive-auction-0/appendix-c
http://www.fiercewireless.com/wireless/verizon-and-at-t-sat-their-hands-at-auction-leaving-door-open-for-small-carriers-and
http://www.fiercewireless.com/wireless/verizon-and-at-t-sat-their-hands-at-auction-leaving-door-open-for-small-carriers-and
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zen erwarben, kündigte Pläne an, ihre Mobilfunkdienste zu erweitern. Augenfällig war, 

dass andere bedeutende Mobilfunkanbieter nur wenige bzw. Verizon überhaupt keine 

Frequenznutzungsrechte erworben haben.  

Abbildung 6:  Top Ten Bieter in der Incentive Auktion  

 

 

 

Quelle:  FCC (http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2017/db0413/DA-17-314A3.pdf), 
Fierce Wireless (http://www.fiercewireless.com/operators/top-10-bidders-fcc-s-600-mhz-forward-
incentive-auction) 

Wie die folgende Abbildung 7 zeigt, variieren die durchschnittlichen Preise pro Lizenz 

der individuell erfolgreichen Bieter. Ursächlich dafür ist wohl primär, dass die Lizenzen 

in verschiedenen Regionen erworben wurden, die unterschiedliche Preisniveaus auf-

wiesen. 

http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2017/db0413/DA-17-314A3.pdf
http://www.fiercewireless.com/operators/top-10-bidders-fcc-s-600-mhz-forward-incentive-auction
http://www.fiercewireless.com/operators/top-10-bidders-fcc-s-600-mhz-forward-incentive-auction
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Abbildung 7:  Durchschnittlicher Preis pro Lizenz 

 

 

 

Quelle:  FCC, Fierce Wireless (http://www.fiercewireless.com/wireless/bidders-fcc-s-forward-auction-spent-
vastly-different-amounts-per-license) 

Die unterschiedlichen Preisniveaus werden insbesondere augenscheinlich, wenn man 

die Lizenzpreise der Lizenzerwerber in ländlichen Regionen betrachtet. Hierbei ist des 

Weiteren zu beachten, dass die kleineren Unternehmen einen Discount in Höhe von 

15 % erhielten. 

http://www.fiercewireless.com/wireless/bidders-fcc-s-forward-auction-spent-vastly-different-amounts-per-license
http://www.fiercewireless.com/wireless/bidders-fcc-s-forward-auction-spent-vastly-different-amounts-per-license
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Abbildung 8:  Durchschnittlicher Preis pro Lizenz von Anbietern mit weniger als 

250.000 Kunden (vorwiegend in ländlichen Regionen aktiv – erhielten 

eine Discount von 15 %) 

 

 

 

Quelle:  FCC, Fierce Wireless (http://www.fiercewireless.com/wireless/bidders-fcc-s-forward-auction-spent-
vastly-different-amounts-per-license) 

Eine räumliche Verteilung der erworbenen Lizenzen der erfolgreichsten Bieter ist in 

Abbildung 9 bis Abbildung 12 dargestellt. Hierin kommt insbesondere zum Ausdruck, 

dass T-Mobile nahezu landesweit zwischen 30 und 40 MHz erworben hat. Dish erwarb 

einen national verfügbaren 10 MHz Block. Nach Einschätzung von Charlie Ergen 

(Board chairman of Dish Network) „going all in on spectrum, presumably because he 

believed this spectrum would be cheap and could provide leverage for a subsequent 

deal“.32 ATT und Comcast haben jedoch nur in bestimmten Regionen bis zuletzt erfolg-

reich geboten.  

                                                
 32 See Policy Tracker (2017): US incentive auction produces big winners and big questions“,by Dugie 

Standeford, April 19, 2017. 

http://www.fiercewireless.com/wireless/bidders-fcc-s-forward-auction-spent-vastly-different-amounts-per-license
http://www.fiercewireless.com/wireless/bidders-fcc-s-forward-auction-spent-vastly-different-amounts-per-license
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Abbildung 9:  Räumliche Verteilung des erworbenen Frequenzumfangs –T-Mobile 

 

 

 

Quelle:  FCC, Fierce Wireless (http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-
and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where)  

http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where
http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where
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Abbildung 10:  Räumliche Verteilung des erworbenen Frequenzumfangs – Dish 

 

 

 

Quelle:  FCC, Fierce Wireless (http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-
and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where)  

http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where
http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where
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Abbildung 11:  Räumliche Verteilung des erworbenen Frequenzumfangs – Comcast 

 

 

 

Quelle:  FCC, Fierce Wireless (http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-
and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where)  

http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where
http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where
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Abbildung 12:  Räumliche Verteilung des erworbenen Frequenzumfangs –AT&T 

 

 

 

Quelle:  FCC, Fierce Wireless (http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-
and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where) 

Verizon, neben T-Mobile und ATT ein weiterer Marktführer im Mobilfunkgeschäft in den 

Vereinigten Statten von Amerika, entschied, keine weiteren Lizenzen zu erwerben.  

http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where
http://www.fiercewireless.com/wireless/mapping-t-mobile-dish-comcast-and-at-t-who-got-how-much-600-mhz-spectrum-and-where
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6 Fazit 

Frequenzauktionen haben sich für die Vergabe frei verfügbarer, knapper und hochwer-

tiger Frequenzen als ein effizientes Zuteilungsverfahren für Frequenznutzungsrechte in 

Europa seit der ersten Frequenzauktion im Jahr 1996 in Deutschland bewährt. Einen 

Schritt weiter geht die Incentive Auction, welche beginnend im Mai 2016 in den Verei-

nigten Staaten von Amerika erstmals für einen großen Umfang an Frequenzen zur An-

wendung kam. Die Komplexität einer derartigen Incentive Auction ist weitaus höher als 

die einer klassische Frequenzersteigerung, in der verfügbare Frequenzrechte verstei-

gert werden. In einer Incentive Auction wird zunächst endogen durch Vorgabe von Prei-

sen ein Angebot generiert. Danach muss eruiert werden, ob die Nachfrager gewillt sind, 

für ein solches Angebot, die gesetzten Preise zu zahlen. Dies bedeutet, dass für dieses 

Angebot zu bestimmten Preisen, dann eine Frequenzauktion stattfindet, die in ihrem 

Ergebnis nur dann auch das Ende der Incentive Auction impliziert, wenn die Erlöse die-

ser Frequenzauktion hinreichen, um das preisliche Angebot zu bedienen. Zur Eruierung 

des Angebots wird man zunächst mit einem vergleichsweise hohen Angebot starten 

und dieses sukzessive senken, sofern die Nachfrager nicht bereit sind, diese Preise zu 

zahlen. Eine derartige Auktion hat somit verschiedene Phasen. Die Dauer einer derarti-

gen Auktion ist im Vorfeld nicht absehbar. Die Komplexität der Frequenzauktion steigt, 

wenn Frequenzen einer spezifischen Frequenzlage (zum Teil abhängig von dem endo-

genen Angebot) für andere Nutzungen bereitgestellt werden sollen. Sofern bisherige 

Anwendungen, die ggf. fortbestehen, mit neuen Anwendungen in benachbarten Fre-

quenzen nicht automatisch frequenztechnisch kompatibel sind, ist es sinnvoll, für spezi-

fische Angebote an Frequenzen Neuzuteilungen konkreter Frequenzlagen vorzuneh-

men. Diese Bestimmung frequenztechnisch optimaler alternativer konkreter Frequenz-

zuteilungen (auch verbleibender Nutzungsrechte) ist ebenfalls eine nicht triviale Aufga-

be. Unabhängig davon sind eine Fülle von weiteren Elementen zu spezifizieren, wie die 

Ausführungen zur FCC Incentive Auction offensichtlich machen.  

Aufgrund der hohen Anforderungen und Komplexität des Verfahrens erscheint die 

Durchführung einer Incentive Auction nur dann sinnvoll, wenn andere Frequenzma-

nagementinstrumente zur Reallokation von Frequenznutzungsrechten nicht sinnvoll 

oder wirksam sind, d.h. Frequenzhandel, Administrative Incentive Pricing, Verhandlun-

gen mit den aktuellen Nutzern über Frequenznutzungsrechtsverlagerungen. Essentielle 

Voraussetzung für die Durchführung einer Incentive Auction ist der Wille von aktuellen 

Nutzern, Frequenznutzungsrechte gegen Geld aufzugeben, und die Existenz potentiel-

ler Nutzer, die gewillt sind, für diese einen signifikanten Preis zu zahlen. In diesem Zu-

sammenhang sollten die Laufzeiten der Frequenznutzungsrechte einen Business Case 

für alternative Nutzer genieren. Die Frequenzbehörde sollte zudem die Einschätzung 

haben, dass alternative Nutzungen ökonomisch wertvoller und wohlfahrtsökonomisch 

sinnvoller sind. Daneben ist Knappheit und ein hoher Wert der Frequenzen essentiell, 

da andernfalls die Durchführung eines derart aufwendigen Verfahrens nicht gerechtfer-

tigt ist.   
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